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Die Entwicklung der privaten Krankenversicherung.
Von Bürgermeister Fried

Neben
der öffentlichen, auf dem

Grundsatz der Versicherungspflicht auf¬

gebauten und von den Krankenkassen nach der

Reichsversieherungsordnung durchgeführten
Krankenversicherung hat auch die private,
von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
und Versicherungsgesellschaften durchgeführte
Krankenversicherung einen großen Aufschwung

genommen. Die Gründe liegen auf der Hand.

Der Versicherungsgedanke, der Gedanke der

praktisch gewordenen Solidarität, des Ein¬

tretens aller für einen und eines für alle, mar¬

schiert. Er gehört zu den Vorstufen kollek¬

tiver Gesellschaftseinrichtungen. Der einzelne,

der soziale Gefahren und soziale Schäden nicht

mehr überwinden kann, muß Schutz und

Deckung bei einer Versicherungskörperschaft
suchen.

Wenn besonders die private Krankenver¬

sicherung eine große Ausdehnung genommen

hat, so ist das zum guten Teil darauf zurück¬

zuführen, daß die öffentliche Versicherung, als

das Kernstück der Krankenversicherung, nicht

den Bedürfnissen der Allgemeinheit nach Ver¬

vollkommnung dieses Versicherungszweiges ge¬

nügend Rechnung trägt. Der Versicherungs¬

zwang erstreckt sich, abgesehen von den Haus¬

gewerbetreibenden, nur auf unselbständige, in

einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis
stehende Personen. Was besonders die Ver¬

sicherungspflicht der Angestellten anbetrifft, so

kann sich hier der Gesetzgeber von einer fast

beschämenden Engherzigkeit nicht losreißen.

Bekanntlich ist bei den Angestellten Voraus¬

setzung der Versicherungspflicht, daß ihr

regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Entgelt
nicht 3600 RM. übersteigt. Das ist bei den

heutigen Kosten der Lebenshaltung ein sehr ge¬

ringer Betrag, der nicht gestattet, im Krank¬

heitsfall große Aufwendungen für ärztliche Be¬

handlung, Heilmittel usw. zu machen. Die Mög¬
lichkeit der freiwilligen Weiterversicherung der

aus der Zwangsversicherung wegen Ueber¬

schreitung der Gehaltsgrenze ausgeschiedenen
Angestellten ist nur ein schwacher Ersatz.

Besonders unzulänglich ist die Versiche¬

rungsberechtigung geiegelt. Nach § 176 RVO.

können der Krankenversicherung nur freiwillig

r. Kleeis, Aschersleben.

beitreten 1. versicherungst reie Beschäftigte der

im § 165 Abs. 1 RVO. bezeichneten Art, 2. Fa¬

milienangehörige des Arbeitgebers, die ohne

eigentliches Arbeitsverhältnis und ohne Entgelt
in seinem Betriebe tätig sind, 3. Gewerbe¬

treibende und andere Betriebsunternehmer, die

in ihren Betrieben regelmäßig keine oder höch¬

stens zwei Versicherungspflichtige beschäftigen.
Bei allen diesen Personen, die als Versiche¬

rungsberechtigte beitreten können, ohne daß

sie versicherungspflichtig waren, ist Voraus¬

setzung, daß ihr jährliches Gesamteinkommen

nicht 3600 RM. übersteigt. Damit ist vielen

Personen des sogenannten Mittelstandes die

Möglichkeit genommen, sich bei einer öffent¬

lichen Krankenkasse zu versichern. Warum

nur diese Engherzigkeit? Warum können sich

nicht auch Angehörige sonstiger Personen¬

gruppen, wie Beamte usw. versichern? Das

Recht der freiwilligen Weiterversicherung (§ 313

RVO.) sollte durch eine längere als die drei¬

wöchige Anmeldefrist gesichert werden usw.

Damit würde dem allgemein gestiegenen Ver¬

sicherungsbedürfnis Rechnung getragen.

Die Mitgliederbewegung ur.d somit den Um¬

fang der gesamten privaten Krankenversiche-

ning zu verfolgen, ist nicht so einfach. Die

Statistik hierüber ist sehr zersplittert. Sie

unterscheidet nach sehr vielen Gesichtspunkten.
Es werden da getrennt behandelt die Ersatz-

kassen und die Versicherungs gesell-
sc haften für Lebens- und Krankenversiche¬

rung. Auch zwischen den Ersatzkassen wird

wieder unterschieden, und zwo- solchen, die

dem Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung
unterstehen und solchen, bei denen das nicht

der Fall ist. Halten wir uns an die Statistischen

Jahrbücher für das Deutsche Reich, so ist fest¬

zustellen, daß alle im Jahre 1914 im Deutschen

Reich vorhandenen 67 Ersatzkassen 390 734

Mitglieder besaßen. Im Jahre 1927 waren zu

sammen 56 Ersatzkassen überhaupt vorhanden,

die 1249 000 Mitglieder hatten. Während als

infolge den allenthalben anzutreffenden Zen-

tralisationsbestrebungen die Zahl der Kass»

zurückgegangen ist, vermehrte sich die Mit-

gliederzahl auf mehr als das Dreilache. Untei

den Kassen befanden sich 42, die dem Reichs-



aufsichtsaml füi Privatversicherung unter¬

stehen, und 14, bei denen das nicht der Fall ist.

I Intel dei angegebenen (iesamtmitgliederzahl
dea Jahres 1927 befanden sich 778000 (also

mnd zwei Drittel) die krankenversicherungs¬

pflichtig nach der Reichsversieherungsordnung
waren, bei denen also entweder die Mitglied¬

haft bei dei Ersatzkasse ein JErsatz" für die»

Zugehörigkeit zur Zwangskasse ist, oder die

neben der Zwangskasse auch noch der Er-

itzkasse angehören, uro itn Erkrankungstall

wenigstens in den Geldleistungen Doppelbezüge
i genieben. Di» ( j» samteinnahmen aller Er-

»t/kassen betrugen irn Jahre 1927 rund 135

Millionen Reichsmark, die Gesamtausgaben he-

trugen rund 129 Millionen RM. In den Aus-

ibennachweisungen lallen die gewaltigen
Kosten füi ärztliche Behandlung auf. Während

e dem Reichsaufsichtsami unterstehenden

42 Ersatzkassen im Jahre 1927 für ärztliche Be¬

handlung 41382000 RM. aufwendeten, gaben

sie für Krankengeld nur 22 480 000 RM. aus.

Das ist die Folge der bei den Ersatzkassen

meist anzutreffenden freien Arztwahl.

Wenig Aufschlufi geben die Uebersichten

des Reichsaufsichtsamts über die Versiche¬

rungsunternehmungen, die die Krankenver¬

sicherung betreiben, o h n e daß sie Ersatz¬

kassen sind. Das kommt zunächst daher, daß

die Unternehmungen, die die Lebens- und die

Krankenversicherung pflegen, zusammen in

einer Gruppe sind Wir erfahren da nur, daß

im Mai 1928 zusammen 679 solcher Versiche¬

rungsgesellschaften vorhanden waren. Aus

einer Uebersicht über die Prämieneinnahme

und Zahlungen für Versicherungsfälle ist zu

entnehmen, daß zusammen 211 Unternehmun¬

gen, die die Krankenversicherung betreiben, im

Jahre 1927 an Kran kenver sicherungsbei trägen

28 83^000 RM. eingenommen haben. Die Zah¬

lungen lür Versicherungsfälle in der Kranken¬

versicherung betrugen 1S460 0(X) RM. Das ist

|a ein glänzendes Geschäft: Von den Gesamt¬

einnahmen noch nicht einmal zwei Drittel etwa

tür Vei Sicherungsfälle oder Unterstützungen

auszugeben, lohnt eine Versicherung für die

Veranstalter, aber nicht füi die Versicherungs»
nehmer. Aber wie gesagt, die amtliche Statistik

fies Reichsaufsichtsamts, wenigstens soweit sie

im Statistischen Jahrbuch des Deutschen Reichs

veröffentlicht wird, ist zu lückenhaft, um hier

ein endgültiges Urteil abzugeben. Dann liegen
di<- Zahlen auch etwas zurück; der Aufschwung

der privaten Krankenversicherung vollzog sich

erst in den letzten Jahren« Die Inflationszeit

hatte das Vertrauen zu den Versicherungs«
Unternehmungen zu sehr erschüttert« Hier

müfite erst die Zeit heilen.

Sehen wir von der amtlichen Statistik ab und

wenden urir ans den sonstigen Veröffentlichun¬

gen zu, s<> ist festzustellen, daß nicht nur bei

den Ersatzkassen, sondern auch bei den Ver¬

sicherungsgesellschaften eine starke Bestrebung
nach Zentralisation sich durchgesetzt hat. In

den letzten Jahren haben viele Zusammen¬

legungen stattgefunden. Heute beherrschen das

Feld der privaten Krankenversicherung, soweit

sie durch Versicherungsgesellschatten durch¬

geführt wird, drei große Unternehmungen: Die

Vereinigte Krankenversicherung, weiter die

Leipziger Fürsorge und schließlich die Deutsche*

Krankenversicherung. Die „Vereinigte", die

wohl das größte Kranken versichcrungsuntcr-
nehmen ist, hat sich gebildet aus der „Gede-

vag", der „Kosmos" (aus dem Frankfurter Kon¬

zern) und der „Selbsthilfe". Diese Gesellschaft

steigerte ihre direkte Prämie von 24,84 Millio¬

nen Reichsmark im Jahre 1928 auf 28,89 Mil¬

lionen Reichsmark im Jahre 1929. Hierzu kom¬

men noch aus Rückversicherungen 0,7 Millio¬

nen Reichsmark Einnahmen im Jahre 1929. Die*

Aufwendungen für Leistungen („Schäden")

steigerten sich von 1928 auf 1929 von 15,68 aui

17,0S Millionen RM., wobei die Kosten der

Schadensregulierung eingeschlossen sind. Die

Leipziger Fürsorge erhöhte (immer von 1928

auf 1929) ihre Prämieneinnahme von 15,31 auf

16,52 Millionen RM., den geleisteten Schaden¬

ersatz von 11,73 auf 12,75 Millionen RM. Die

Deutsche Krankenversicherung steigerte ihre

Prämieneinnahme von 3,93 auf 8,05 Millionen

Reichsmark, ihre Schadenersatzleistung von

1,23 auf 2,61 Millionen RM.

Die Versicherungsgesellschaften behaupten,
das Jahr 1929 sei ein „Grippejahr" und be¬

sonders reich an Erkrankungen gewesen. Diese

Klage kehrt in allen Berichten auf das Jahr

1929 wieder mit dem Hinzufügen, die Krise sei

überwunden worden, allerdings unter Aufzeh¬

rung von soundsoviel Millionen Reichsmark

Mehreinnahmen. Wenn man indessen die Prä-

raieneinnahmen mit den Schadenersatzleistungen

der Jahre 1928 und 1929 vergleicht, so ergibt

Sich, daß Verhältnis m ä ß i g im Jahre 1929

keine* höheren Schadenleistungen gewährt worden

sind. Gewiß sind die zugebilligten Versiche-

rungsleistungen in die Höhe gegangen, aber in

mindestens demselben verhältnismäßigen Grade

stiegen auch die» Prämieneinnahmen. Bei dei

„Vereinigten Krankenversicherung*-, elie beson¬

ders das Grippejahr betont, ist festzustellen,

daß die Schadenleistungen im Verhältnis zum

Prämienzuwachs zurückgegangen sind. Im

Jahre 192S betrug der Anteil der geleisteten
Schäden an den Prärnieneinnahmen 63 v. H., im

Jahre 1929 aber nur 59 v. H.

Gegen die privaten Krankenve*rsicherungs~

Unternehmungen werden hauptsächlich Klagen
in der Richtung erhoben, daß ihre Geschäfts¬

praxis nicht immer einwandfrei und human ist.

Wie Di. Ernst Leicht im „Magazin der Wirt¬

haft", Nr. 41 S. 1907 Jahrg. 1930 mitteilt,
wird das Reichsaufsichtsamt tür Privatversiche¬

rung gegenwärtig wegen zahlreicher Beschwer-
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den gegen diese Versicherungsgesellschaften
stark in Anspruch genommen. In der Mehrzahl

der Fälle handelt es sich um Leistungsverwei¬
gerungen der Kassen oder unkulante Regu¬

lierung der Schadenersatzansprüche. Die Ver¬

sicherungsgesellschaften behaupten, sie könn¬

ten keine höheren Leistungen gewähren, die

gegenwärtigen Prämiensätze reichten dazu

nicht aus.

Eine nähere Untersuchung führt zu dem Er¬

gebnis,, daß sehr wohl höhere Leistungen mög¬

lich seien, wenn die Verwnltungsunkostcn nicht

so hohe wären und diese abgebaut würden. Es

kommt noch dazu, daß diese Unkosten in den

letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Bei der

Vereinigten Krankenversicherung wuchsen sie

vom Jahre 1928 auf das Jahr 1929 von 5 Mil¬

lionen RM. auf 9 Millionen RM., also um

80 v. H. Dabei haben sich die reinen Verwal¬

tungsunkosten, einschließlich der Provisionen,

um sogar 90 v. H. erhöht, eler Prämienzuwachs

steigerte sich nur um 16 v. H. Die Vereinigte

Krankenversicherung war infolge der steigen¬
den Unkosten nicht in der Lage, aus ihr^m

Ueberschuß mehr als 25000 RM. der Schaden¬

reserve zuzuführen. Die „Vereinigte" gibt noch

an, daß die* Zahl der Versicherten Ende 1929

rund 445 000 betrage. Das ergibt je Versicher¬

ten 20 RM. „reine" Verwaltungskosten. Dabei

hülfen extra die Kosten eler Schadenregulierung,
die in den Schadenersatzkosten eingerechnet
sind, elie „sonstigen Unkosten", einschließlich

Abschreibungen, Kursverlusten usw. Der Ge¬

schäftsbericht eler „Vereinigten" gibt noch an,

elaß elie Außenstände 8,1 v. H. der Prämien¬

einnahme betragen. Bemerkenswert ist noch,

daß elie schadenfrei verlaufenden Policen vier

Monatsprämien zurückvergütet bekommen, das

ist ein Drittel des Beitragssolls.

Bei eler „Deutschen Krankenversicherung

liegen elie* Dinge noch ungünstiger. Der Anteil

eler Schadenersatzleistung an der Prämienein¬

nahme stieg von 1928 auf 1929 zwar von

31 v. H. auf 32 v. H„ es betragen daher die

Verwaltungskosten und die Aufwendungen für

elie Reservebildung noch rund 70 v. H. der

Prämieneinnahmen. Arn günstigsten liegen die*

Dinge bea der Leipziger Fürsorge. Diese hat

in elen erwähnten letzten beiden Jahren 77 v. H.

ihrer Prämieneinnahme für Schadenersatz"

leistungen ausgezahlt. I)en gleichen günstigen
Eindruck macht auch die Vermögensanlage
dieser Gesellschaft. Sie weist geringe Außen¬

stände, dagegen aber viel Hypotheken und

Grundbesitz auf.

Vergleicht man zu e en hohen Verwaltungs«
kosten der Versicherungsunternehmungen ehe

geringen Verwaltungsa ifwendungen der öffent¬

lichen Versicherung, so ergeben sich bei letz¬

terer folgende Feststell ingen: die Verwaltungs¬
kosten je Mitglied stiegen von 1014 auf 1926

und 1927 bei den Ortskrankenkassen von 4,01

Reichsmark auf 5,81 RM. und 6,21 RM., bea elen

Landkrankenkassen von 2,36 RM. auf 3,93 RM.

und 4,45 RM., bei den Betriebskrankenkassen

von 0,54 RM. auf 0,81 RM. und 0,94 RM. (Hier

zahlt der Arbeitgeber elie persönlichen Ver¬

waltungsunkosten), bei den Innungskranken¬
kassen von 4,38 RM. auf 6,90 RM. und 7,12 RM.

Hiernach besitzen bei den Zwangskassen die

Innungskrankenkassen elie höchsten Verwal¬

tungskosten. Bei allen öffentlichen Kranken¬

kassen erhöhten sich die Verwaltungskosten je

Mitglied von 2,99 RM. im Jahre 1914 auf 4,80
Reichsmark im Jahre 1926 unel 5,17 RM. im

Jahre 1927. Man sieht, daß hier diese Kosten

ganz bedeutend niedriger sind.

Zusammenfassend ist bei diesen Punkten zu

bemerken, elaß elie privaten Krankenversiche*-

rungen sich vor allem bemühen müßten, ihre

hohen Verwaltungskosten herabzudrücken. Wie

verlautet, hat das Reichsaufsichtsamt die Ab¬

sicht, einzuschreiten, wenn die Abschlüsse»

wieder derartig hohe Unkostensätze aufweisen

(vgl. Dr. Ernst Leicht im „Magazin der Wirt¬

schaft", 1930 S. 1907). Ihrer hohen Unkosten

wegen hat schon elie „Vereinigte" ihre Ver¬

sichertendividende an solche Versicherte,

welche die Gesellschaft im letzten Jahr nicht

in Anspruch genommen haben, von 6 auf 4 Mo¬

natsprämien herabgesetzt.

In den Kreisen der Versicherungsfachleute
bestritt Klarheit darüber, elaß elie vielen Klagen
von Versicherungsnehmern über ihre nicht

wohlwollende Behandlung in Schadenfällen der

Fntwicklung eler privaten Krankenversicherung

schadet Es soll vorgekommen sein, elaß bei

manchen Gesellschaften elie als Schikane» emp¬

fundene Behandlung von Schadenfällen an der

Tagesordnung gewesen ist. Obgleich io zahl¬

reichen Fällen der Versicherte eine Klage nicht

durchführen kann, ist es eloch zu vielen Pro¬

zessen gekommen. Häufig endeten solche lang¬
wierigen Prozesse mit einem recht mageren

Vergleich für den Versicherten, auf den dieser

einging, um überhaupt in absehbarer Zeit zu

einem greifbaren Schadenersatz zu kommen.

Um hier eine Abhilfe zu schaffen, hat

eler Generaldirektor eles Allianz-Konzerns,

Dr. Schmitt, angeregt, beim Reichsaufsichtsamt

für Privatversicherung eine „Vei Sicherung
kammer" zu bilden, deren Leitung der Präsident

des Aufsichtsamts übernehmen soll. Es sollen

alle Fälle, in denen Zweifel an dem korrekt

Verhalten einei Versicherungsgesellschaft bi

stehen odei die elurch Beschwerde oder sonst

dem Amt bekannt werden, elieser Kammer zui

Entscheidung vorgelegt werden. I)i<>se aus

sachverständigen Beisitzern bestehende Kam¬

mer hätte dann e-ine mit Gründen versehene

Entscheielung eiarüber zu fällen, ol> eine Ver¬

sicherungsgesellschaft gegen ihre* Pflichten vei

stoßen hat oder nicht. Andere Befugnisse soll

die Kammer nicht haben. Schmitt nimmt an,



dai sich die Versicherungsgesellschaft dem

Spruch dieses „Standesehrengerichts" dann

pjen wird. Damit würden allgemeine Normen

für die ( ieschäftsgebarui !me Beseitigung

Rechtsweges geschaffen.
Man sieht, elaß wie elie1 öffentliche auch die

pitvate Krankenversicherung noch vieler Ver-

sserungen fähig ist. Im Interesse der Fort¬

entwicklung eles Versicherungsgedankens als

eines sehr löblichen sozialen und kulturellen

Gedankens sind diese Ausgestaltungen nur zu

wünschen.

Das Wochengeld nach § 195a RVO. und seine

Ersatzleistungen.
Von Helene Eich

Det R.iiimrs vwi_vri wird diese Vbhandltuif io

iwei reileo (Nominei 23 und 24 gebracht.
Die Sdiriftleitsiif.

Seinem Wesen nach ist das Wochengeld nach

^ 195a RVO. eine Barleistung der Kranken«*

Versicherung, elie dem Krankengelde sehr nahe

teht. Jedoch geht eliese Verwandtschaft nur

bis zu einem bestimmten Funkte. Schon in der

Begründung zur Reichsversieherungsordnung
S 159 war darüber gesagt:

Nie ht ,elas Krankengeld' sondern ein ihm

gleicher Betrag ist als Wochengeld zu zahlen.

hanelelt sich mithin, wie schon nach elem

Krankenversicherungsgesetz, um eine rechtlich

-eibständige Leistung. Wirel indessen der Betrag
des Krankengeldes erhöht, so ist elies auch auf

die Höhe des Wochengeldes von Einfluß."

Noch schärfer wirr! der Unterschied zwischen

Wochen** und Krankengeld durch eine Entschet-

mg dee RVA. vom 23.Mai l«lf> (AN. 1916,
I 27) herausgestellt:

Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Zweck

des Wochengeldes sich nicht in elem teilweisen

Ersätze der wirtschaftlichen Einbuße aus eler

Arbeitsunfähigkeit erschöpft; vielmehr verfolgt
das Wochengeld, wie überhaupt die gesamte
Wochenhilfe ... .

noch hierüber den vorneh¬

ren Zweck der Erhaltung und Kräftigung von

Mutter unel Kind und somit Erhöhung der
V »Ikskralt. Diesem allgemeineren Zwecke dient

_s Wochengeld viel unmittelbarer als cl

Krankengeld, elas in erster Linie dem einzelnen
Erkrankten zugute kommt und damit nur mittel¬
bar zur Gesundung des Volkes beiträgt/'
Aus den i - hiedenen Zwecken, die hiernach

Kranken- und Wochengeld haben, ergeben sich

auch I erkenswerte recht liehe Folgerungen,
auf die ich noch im einzelnen eingehen werde«

De-r Hauptunterschied zwischen Kranken- und

Wochengeld liegt zunächst in ihrem zeitlichen

Umfang begründet. Das Krankengeld wird b

kenntlich für eine im Gesetz nur durch eine

Höchstgrenze mte /»'it ewährt, das

Wochengeld i gen während einer zeitlich

genau vorgeschriebenen Dauer. ^ 195a RVO

legi als I lleistung fest, daß das Wochengeld
für viei Wochen vor und sechs zusammen

hängende Woe hen unmittelbar nach der Nieder¬

kunft zu gewähren ist. Hier entsteht zunächst

die Frage welches * i i g\lis die Leistung
auslost, mit anderer) Worten, welcher Fall für

den Bezug des Wochengeldes als Versicherungs¬
fall rsehen ist. Nach allgemeiner, vom

ler, Königsberg Pr.

Reichsversicherungsamt wiederholt bestätigter
Auffassung ist dies der Tag der Entbindung.
Von diesem Tage ab rechnen also die oben¬

genannten Fristen. Entsprechend der allge»-
meinen Regelung eler Fristen in eier RVO.

(§§ 124. 125) rechnet der Tag des Ereignisses
dabei nicht mit. Diese Meinung bekräftigt das

RVA. elurch eine Entscheidung vom 20. Septem¬
ber 1915 (AN. 1915, 757), wo folgendes aus¬

geführt wird:

„Man wirel also auch für das Recht der RVO.

dabei verbleiben müssen, daß der Tag des Ein¬

tritts der Erkrankung in die Unterstützungs-
elauer von 26 Wochen nach § 183 RVO. nicht

mit eingerechnet wird, so daß sie nicht 182,
sonelern 183 Tage beträgt. Was aber für elie*

Krankenunterstützung gilt, muß auch für elas

Wochengeld der RVO. gelten. Denn auch der

Zeitraum von acht Wochen, für elen nach § 195

Wochengeld zu zahlen ist, ist ein begrenzter
Zeitraum, während dessen Leistungen zu ge¬

währen sinel, mithin eine Frist im Sinne der

RVO.. auf welche die Vorschriften der §§ 124

unel 125 anzuwenden sind.
. . .

Der Tag der

Niederkunft zählt nicht mit ffi§ 124, 125 a.a.O.).
Für ihn ist aber Wochengeld zu zahlen."

Die zehn Wochen, für die Wochengeld zu

zahlen ist, berechnen sich also nach elieser Ent¬

scheidung folgendermaßen: 4 Wochen vor der

Entbindung = 28 Tage, 6 Wochen nach der Ent¬

bindung = 42 Tage, zusammen 70 Tage. Hierzu

tritt noch derTag der Entbindung selbst, so daß

im Regelfälle* für 71 Tage Wochengeld zu zahlen

ist. Die entsprechende Fristenberechnung gilt
auch für erweiterte Leistungen an Wochenhilfe,

die nachfolgend behandelt werden. Unberührt

soll dabei die Frage bleiben, ob es überhaupt

gerechtfertigt ist, das Wochengeld vor der Ent¬

bindung als Wochengeld zu bezeichnen.

Helmut Lehmann sagt in „Deutsche Kranken¬

kasse" 1926, 572, eiazu:

Das Gesetz bezeichnet die Rarleistung vor

der Entbindung nach wie vor als Wochengelel,
bwohl sich eloch offensichtlich um ein

Schwangerengeld handelt."

Die Tatsache, daß Wochengeld schon vor

Eintritt eles Versicherungsfalles gezahlt werden

muß, trägt naturlich eine gewisse Unsicherheit

in elas Geschäftsgebaren der Kassen hinein. Der

Zeitpunkt der Entbindung läßt sich im voraus

mit Sicherheit wohl fast nie bestimmen. Die

Kasse wird deshalb auf ein ichmännisches



Urteil zurückgreifen müssen. Nach einer Ent¬

scheidung eles RVA. vom 11. Dezember 1928

(AN. 1929, 146) genügt zur Erlangung eles regel¬

mäßigen Wochengeldbezuges von vier Wochen

nach § 195a Abs.l Nr.'5 RVO. ehe Bescheini-

ur\g einer Hebamme, einer Mütterberatungs¬
stelle oder dergleichen. Es ist also nicht die

Bescheinigung eines Arzt« rforderlich. Ande¬

rerseits wirel man sich aber auch nicht auf die

Angaben eler Schwangeren allein verlassen

dürfen.

Trotz eler vorliegende n Bescheinigung kann

aber natürlich der Fall eintreten, daß elie Kasse

die vor eleu Entbindung fälligen Wochengeld¬

beträge lür vier Wochen bereits ausgezahlt hat,

ohne dafi nun die Entbindung schon eingetreten

Wäre Mit Hoffmann (DK. 1926, 1048) wird man

annehmen elürfen, elaß, wenn nach Ablauf der

vier Wochen die Entbindung noch nicht ein¬

getreten ist, eine Unterbrechung der Zahlung

des Wochengeldes bis zur Entbindung eintritt.

Dieser Auffassung ist auch Jaeger in seinem

Kommentar „Die Wochenhilfe44 (Anm. 24 zu

g 195a RVO.), ferner Hahn-Kühne (Anm. 7B

zu § 195a RVO.). Im umgekehrten Fall, wenn

nämlich elie Entbindung schon vor Ablauf von

vier Wochen eintritt, ist eler an vier Wochen

fehlende Wochengeldbetrag der Wöchnerin mit

eier Tage der Entbindung nachzuzahlen.

Nach eler Entbindung ist, wie gesagt, elas

Wochengelel noch für sechs Wochen zu zahlen

end zwar müssen es „sechszusammenhängende"
Wochen se»in. Für eii.» vier Wochen vor ch

Entbindung ist nicht vorgeschrieben, elaß sie

zusammenhängen müssen. Man wird aber mit

Jaeger unel Hahn-Kühne» (a. a. O.) eler Meinung

in elürfen, elaß auch elie vier Wochen vor der

Entbindung zusammenhängen müssen, wobei,

wie oben angeführt, eine kurze Unterbrechung

deswegen, weil die Entbindung noch nicht ein¬

getreten ist, ohne Belang bleibt.

Nach $ 195a Abs.2 RVO. wirel nun elie Dauer

des Wochengeldbezuges vor der Enthindung

unter bestimmten Voraussetzungen auf zwei

weitere Wochen eistreckt. Aus dem Wort

,.erstreckt" ergibt sich rn. E. zunächst, elaß die-

weiteren zwei Wochen mit <\en vier regelmäßig

zu gewährenden Wochen zusammenhängen

müssen. Bedingung für diese» Erweiterung der

Regelleistung ist folgendes: Die Schwangen»

elarf während der angegebenen Zeit keine Be¬

schäftigung gegen Entgelt ausüben. Es ist dabei

unerheblich, ob elie- Schwangere sonst überhaupt

Beschäftigung gegen Entgell ausübt odei ob sie

z B. als Arbeitslose odei als wetterversicherte

i tmillenangehörige . us dei Erwerbstätigkeit

ausgeschieden ist. Füi f rei wil 1 i g Versichert

i! das RVA. am 4. Mai 1928 (DK. 1928, 1217)

ausdrücklich ausgeführt:

„Dei Anspruch aul Wochenhilfe steht nach

dem Eingang d* 195a RVO. unter den dort

bezeichneten allgemeinen Voraussetzungen den

.weiblichen Versicherten' hthin zu. Zu

den Wrsicherten gehören auch die nach § 313

a.a.O. freiwillig Versicherten. . . .
Demnach

sinel ihnen auch die Leistungen nach § 195a

Abs. 2 RVO. in vollem Umfang zu gewähren."

Für arbeitslose Schwangere nimmt Hofi¬

mann in DK. 1926, 1049, dasselbe an. Er führt

dazu aus:

„Erwerbslose Schwangere haben nach dem

Wortlaut des Gesetzes Anspruch auf die um

zwei Wochen verlängerte Gewährung des

Wochengeleies, denn ,sie üben während dieser

Zeit keine» Beschäftigung gegen Entgelt aus.

Das gleiche gilt für Schwangere, die bei Be¬

ginn der sechsten Woche vor der Entbindung

arbeitsunfähig krank sind.44

Ich weise besonders auf den letzten Satz von

Hoffmann hin, aus dem sich ergibt, daß auch

arbeitsunfähig kranke Schwangere Anspruch auf

die erweiterte Regelleistung haben. Eine Lei¬

stungshäufung von Krankengeld plus Wochen¬

gelel ist allerdings für solche Schwangere aus¬

geschlossen, wie ich weiter unten noch ausführen

werde.

Die Worte „während dieser ZeitM könnten die

Vermutung nahelegen, daß nur während der

„zwei weiteren Wochen" die Schwangere keine

Beschäftigung gegen Entgelt aus¬

üben darf, daß sie aber in den letzten vier

Wochen vor der Entbindung die ursprünglich

niedergelegte Beschäftigung wieder aufnehmen

kann, ohne daß ihr deshalb der Anspruch auf

elie erweiterte Regelleistung verloren ginge.

Doch liegt diese Auslegung nicht im Sinne des

Gesetzes. Es war doch wohl die Absicht des

Gesetzgebers, durch die Erweiterung der Regel¬

leistung der Wöchnerin eine Arbeitsruhe zu er¬

möglichen. Es kann also die Leistung dann nicht

gewährt werden, wenn die Wöchnerin diese*

Absicht eles Gesetzgebers durch Wiederauf¬

nahme eler Erwerbsarbeit selbst zunichte macht.

Gleicher Meinung ist Hoffmann in DK. 1926,

1049. Er führt aus:

„Uebrigens ist im Gesetz der Fall nicht b<

rücksichtigt, daß die Schwangere im Verlaub

der sechs Wochen vor der Entbindung
wieeler gegen Entgelt arbeitet. Nach elem Wort¬

laut des Gesetzes muß angenommen werden,

elaß ele»r Anspruch auf Bezug des Wochengeldes
währenel weiterer zwei Wochen ganz fortfüllt

urul nur der Regelfall der vierwöchigen Bezugs¬

dauer während der Zeit vor eler Entbindung

Platz greift*"
Sollte» dieser Fall, den Hoffmann schildert,

tatsächlich vorkommen, was allerdings wohl

selten zutreffen wird, und sollte die Schwangen

bereits elie erweiterte Regelleistung in volle

Umfange erhalten haben, so würele die Kranken¬

de berechtigt sein, elie zuviel empfangene

Leistungen von eler Wöchnerin zurückzuver¬

langen oder sie g n elas Wochengehl nach

der Entbinelung aufzurechnen. In DK. 192$, 912,

wird zwar hierzu geltend gemacht, daß di

Schwangere elas Wochengeld wohl verbrauc

haben werde und gegenüber dem Verla?

Volkstün.l.
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der K den Wegfall der 1 icherui eltend

mach» könne Vorn Kassenstandpunkl ius

kann ich mich abei diesei Auffassui hl ai

schliefien.

Weitere Voraussetzung für die Gewährt!

ehr ei weil e rten Regelleistunj ist, dal*

rn Arzt festgestellt wird, daß die Entbindui

voraussichtlich innerhalb sechs Wocl ei statt¬

finden wird". Daraus ibt sich erstens, daß

nui eine Bescheinigung einesArztes die Leistun

auslösen kann. Die Bescheinigung einer Heb¬

amme usw. genügt nicht. Die Kasse kann m. E.

den Arzt, der diese Bescheinigung auszustellen

hat, bestimmen. Sie- kann also mit der Aus¬

stellung drr Bescheinigung voi allem aui h ihren

Vertrauensarzt beauftragen. Das ist aueh die

beste Lösung. Jaeger (Anm. 32 zu $ 195a RVO.)

nimmt an, daß elie für elie Ausstellung der Be¬

scheinigung etwa entstehende Gebühr von dei

Schwangeren urul nicht von der Kasse zu tragen

sei. Die entgegengesetzte Auffassung wird in

DK. 1926, 885, vertreten. Ich kann dei Meinung
von Jaeger nicht zustimmen. Die Leistungen
eh-r Krankenkassen werden auf Grund eles Gi

setzes gewährt. Die Beweispflicht trifft regel¬

mäßig du» Kasst Das ist in der Krankenhilfe

immer anerkannt worden; keine Krankenkasse

hat jemals verhingt, daß der Versicherte die

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Ai ztes

bezahlt. Warum seilte« das in der Wochenhilfe

anders sein?

Nun ist folgender Fall möglich: Die Schwan¬

gere übt ihre Erwerbsarbeit weitei aus, erhi bt

aber aui die» Regelleistung von viel Woe hen

Wochengeld vor der Entbindung an Hand einei

Bescheinigung einer Hebamme Anspruch. Nach

Abiaul der vier Wochen ist die Entbindung

noch nieht eingetreten und die Schwangere

bringt nunmehr eine Bescheinigung einesArztes

bei, dafi innerhalb dei nächsten sei h s Wochen

die Entbindung eintreten werde. In die dl

kann m. E. die erweiterte Regelleistung nieht

gezahlt werden, denn eine solche Handhabung

würde die oben geschilderte Absicht des

Gesetzgebers völlig zunichte machen. Aue i

Hofimann in DK. 1926, 1048, ist . i Aul

fassun. Er sc hreibt:

„Uebrigens würde es unzulässig sein, dafi die

Schwangere, um die- Unter brechung des Wochen¬

geldbezuges naeh Ablaut von viei Wochen zu

verhindern, n a cht rag! i c h e-ine- Besi heini-

gung des Arztes dahin beibringen würde, dal

die Entbindung voraussichtlich ersl in sechs

Wochen stattfinden wird."

Bei dn Unvollkommenheit der Methoden, mit

denen man den Zeit p unkt dei Enth

vorausbestimmen kann, ist es natürlich möglich,
daß sich der Arzt bei dei Ausstellui der Be¬

seht ung irrt Nach «hau Willen des Gesetz¬

gebers soll ein solchei Irrtum des Arzte un-

schädlu h tur die Schwangere sein. Kt als

innerhalb eler vorn Arzt angenommenen sechs

Wochen die Entbindung noch nicht eii

so hat die» Kranke sse trotzdem das Wochen-

• 1 bis zu dem 1 zu zahlen, an dem die-

Entbindung tatsächlich erfolgt. Sie» kann auch,
• s wohl d ül stimmende Meinung

.Her Kommentatoren ist,
.

übei di*- nach

dem Geseta vorgesehenen sechs Wochen hin-

fsgehende X* nicht aul d Wochengeld-

ihlung nach <\ev Entbindui rechnen.

Andererseits ist es möglich, daß die Ent¬

bindung schon früher eintritt, als vom Arzt

^genommen worden ist. Dann hat dii Schwan-

allerdings nicht für di vollen sechs

Wochen Anspruch aul Wochengeld, sondern

nur für die Zeit vom rage der Ausstellung ein

Bescheinigung bis zur Entbindung Mindestens

hat sie aber die allgemeine Regelleistung von

viei Wochen zu bekommen, da unter diese

( irenze nicht heruntergegangen werden kann.

Das RVA. hat zu dieser Frage am 24. Oktober

1928 (DK. 1929, 436) folgendes ausgeführt:

„Das erweiterte Wochengeld naeh ^ 195a

Abs.2 Satz 1 RVO. ist nicht schlechthin für

zwei weite Wochen ZU zahlen; es wird viel¬

mehr tiir die» Tage nicht gewährt, um die» elie»

Entbindung voi dem in dem ärztlichen Zeugnis

^genommenen Zeitpunkt eintritt."

In einer Entscheidung vom II. Dezember 1928

(AN. 1929IV, 146) heifit es dann noch:

„Der Irrtum des Arztes bei eier Berechnung
des Zeitpunktes der Entbindung ist auch dann

unschädlich, wenn von dem Arzt zunächst fest¬

gestellt wird, dafi die Entbindung voraussicht¬

lich innerhalb von vier Wochen stattfinden

wei de-.'

Doß das Gesetz mit einem Irrtum rechnet,

gibt nun allerdings dem Arzt noch nieht das

Recht, die nötige Sorgfalt bei dei Aus¬

stellung der Bescheinigung aufier acht zu lassen.

Dei Arzt kann die Bescheinigung nieht einfach

naeh den Angaben der Schwangeren ausstellen.

Das liegt schon in dem Worte „festgestellt
Eine solche Feststellung des Arztes mufi natür¬

lich aul gern i Feststellung, nicht nur aul

Befragen der Schwangeren beruhen, denn sonst

hätte es genügt, we-nn die Kasse selbst durch

ihre Angestellten diese Fragen stellen ließ«

Wenn also aueh der In tum de-s Arztes ihm des¬

wegen zugute gehalten werden mufi, weil die

Methoden de-r Schwangerschaftsbestimmun
och unvollkommen sind, so ist doch der Arzt

verpflichtet, mindestens die- vorhandenen Me¬

thoden, soweit sie ihm zui Verfügung stehen,

azuwenden. In leren Falle würde die Kasse

?enenfalls den Arzt regreßpflichtig machen

innen.

Neben der en rten Wo< ihilfe L tuch

ich eii Mehrleistung von der Kasse

boten werden. Die» Bestimmunge dafüi

finden sich im $ 195b RVO. I> ch kann di

Dauer des Wochengeldbezuges bis aul dreizehn

Wochen erweitert werden. Voraussetzung dafür

ist eii entsprechende* Satzungsbestimmung.

Fraglich könnt* in, ob dii drei Wochen Mehr-
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leistung in die Zeil vor o ler nai h der Entbin¬

dung zu verlegen sind. In DK. 1926, 886, wirel

ausgeführt, daß che Mehrleistung nur in elie Ze»it

nach der Entbindung fallen kann. Aueh Hahn-

Kühne» neigen derselbe n Ansicht zu, wobei sie

zur Begründung daraui hinweisen, dafi mit

Rücksicht aut $ |95a Abs 2 RVO. nur die Zeit

nach de-r Entbindung für die» Mehrleistung in

Frage kommen kann.

Die H öhe desWocheng ldbezuges richtet sich

weitgehend nach elem Krankengelde, das die»

Versicherte im Krankheitsfalle erhalten würde.

Grundsätzlich ist das Wochengeld in Höhe- des

Krankengeldes der Versicherten ils Regel¬

leistung zu gewähren. Da als Versicherungsfall
nach wie» vor elie Entbindung <_.ilt, richtet sieh

auch in der Ze-it vor der Entbindung elie Hohe»

des Wochengeldes naeh dei lohe eles Kranken-

m is am rage der Entbindung im Krank-

heitsfalle zu zahlen gewesen wäre. Hoffmann

gi hierzu in DK. 1926, 1051:

„Für die Hohe eles Wochengeides, auch für
die» Ze»it vor eler Entbindung, ist der zur Zeit der

Entbindung maßgebende (irundlohn ausschlag-
bend/4

Natürlich ist dei Grundlohn nur insoweit

maßgebend, als sieh nach ihm elie Hohe des

Krankengeldes richtet Das ist wohl aueh von

Hoffmann gemeint
Abweichend von elem Krankengelde setzt eias

Gesetz tür das Wochengeld gleichzeitig noch

einen Mindest bet rag fest und zwar in

Höhe von 50 Reichspfennig täglich. Ist also elas

Krankengeld der Wöchnerin niedriger als 50

Reichspfennig je rag, so ist elas Wochengeld
>tzdem in Höhe des Mindestbetrages /u zahlen.

Verwaltung.
Arbeitslosenversicherung von Hausgewerbe¬

treibenden.

Schreiben des Präsidenten der Reichsanstalt

vom 18.Oktobei 1930. (Reichsarbeitsblatt Si.'H)

Seite 227 22S vom 25. Oktober 1930).
Aut Grund der $$ 73c und 116a des Gesetzes

über Arbeitsvei mittlung und Arbeitslosenver¬

sicherung in der Fassung vom 12. Oktober 1929

verordnet dei Vi rwaltungsrat dea Reichsanstalt

Für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver¬

sicherung mit Zustimmung des Herrn Reichs-

ar beitsministers folgendes:

A rtikel I.

(1) Versicherungsfrei ist die Beschäftigung
von Et »eii auen als Hausgewei betreibende odei

Heimarbeiterinnen, soweit duich diese 1>

schäftig ung kein höhei er wöchentlu he Ver¬

dienst als 12 k\I. erzielt zu werden pflegt.
>j 75a des Gesetzes über Arbeitsvermittlun
und Arbeitslosenversicherung bleibt unberührt.

(2) Versichei ungsfrei sind Hausgewerbetrei¬
bende unel Heimarbeiter, eii.- mehr als zwei

familienangehörige Arbeitskräfte über 14 Jahre

oder mehi als eine familienfremde Arbeitskraft

als Hilfskräfte beschäftigen« Familienangehöi g

im Sinne dieser Bestimmung sind Eltern, Vor-

tern, Abkömmlinge sowie der Ehegatte und

Geschwister des Hausgewerbetreibenden odei

Heimarbeiters; rner Eltern, Voreltern, Ab¬

kömmlinge und Geschwister seines Ehef n

sowie* Pfleg _v nd i des Hausgewerbetreibenden
oder Heimarbeiters odei seines Ehegatten.

Ci) De Arbeitgeber (Auftraggeber) von

Hausgewerbetreibenden und Heimarbeitern ist

rr Erstattung dei Befreiungsanzeige ($ 85a de

Gesetzes üb Arbeitsvermittlung und Arbeits-

losenversieh» rung) nui verpflichtet, wenn die

Hausgewerbetreibenden und Heimarbeiter, die

nach Abs. 1 und 2 versicherungsfrei sind, ihm

dartun, dafi die Voraussetzt n dei Ve he-

rungsfreiheit gegeben sind Diese Hausgewerbe
treibenden odei Heimarbeiter sinel verpflichtet,
hau Arbeitgeber jede Veränderung in den Iat-

Sachen, welche die Versicherungsfreiheit nach

ihren Angaben begründen soll, mitzuteilen. *s<

lang ine ree htswirksame Befreiungsnnzeig

nicht auf Cirund nachträglicher Veränderungen
widerrufen ist, bleibt die Vei Sicherungsfreiheit
bestehen. Wird durch den Arbeitgeber dei

Widerruf der Befreiungsanzeige verweigert, so

kann er aut Antrag de>s Hausgewerbetreibenden
durch eine entsprechende Erklärung des Vor-

sitzenden des Arbeitsamts gegenüber der Kran¬

kenkasse- ersetzt werden.

Artikel 2.

Pflegen mehrere versicherte Hausgewerbe¬
treiben le und Heimarbeiter in gemeinschaft¬
licher Betriebs- und Wohnstätte tätig ZU sein

und wird einer von ihnen arbeitslos, so kann

die Arbeitslosenunterstützung versagt werden,
solange der Gesamtverdienst nicht mindestens

um den Betrag gemindert ist, der sich bei

gleichmäßig* Verteilung de*s bisherigen Ge

samtverdienstes der Gemeinschaft auf eii«- Ver-

sicherten als sein Anteil ergibt, sofern er er¬

fahrungsgemäß Anteil an diesem Gesamtvei •

dienst nat. Dies It entsprechend, wenn

mehrere aas der Gemeinschaft arbeitslos

werden.
A rtikel J.

(!) $ 105 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes übei

Arbeitsvermittlung und A rbeitslosenvei sich

ig lind aut Hausgewerbetreibende und

I leimarbeite] keine Anwendung.
(2) Soweit in der Entlohnung dei Hausge-
rbetreibenden und I leimarbeitei Entschädi¬

gungen füi Roh- und Hilfsstoffe sowie füi

Werbungskosten irgendwele her Art enthalten

sind, kann dea- Verwaltungsausschuß des Ar¬

beitsamts bindende Rieht! n übei elie Be

rechnung _

Arbeitsentgelts für Hausgewerb
ti« de und Heime aer aufstellen.

A rt ik e 1 4.

Diese Verordnung tritt am I. Novembei 1930

in Kraft.
Dei Präsident de i Reichsanstalt

im Arbeitsvermittlung und Arbeits«

avei sichei ung,
Dr. Syrup.

A n m e r k u i Allgemein ist zu diesei

Verordnung zu bemerken, daß sie zwai von

H rbetreibenden ui Heimarbeitern
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spi ie ht. zv füi I lausgewei I

treibende im Sinne des S 162 RVO gilt. Unter

Heimarbeitern" w- n versiehe jsrechtlich
n P hen

z ufä 11 n ui vorübergehenden
Grürv >tzlicher Raumrn. Fabrik-

brandL Instanaset g dir Fabrik] usw.)
berhalb der Betriebsstätte de rs

ü hatt; (Vgl Mäh:, -Kahne»

'.iiin 2 zu $ 162, Hoffmann \ m. IS Abs. 2 zu

165, H tw Anm. 3 und Mitglieder eh-s RVA.

Anm. 2 zu ^ 162 s die Entsch. des RVA.

;. Ne Amtl. Nachr. 1929 IV

S 18.) D W e r k st a t tar beit er, die»

vorübergehend Heimarbeiten ausführen, will de»r

Pi Reichsanstalt mit der vorstehen¬

den \ ht dei Arbeitslosenversiche-

i« ht entziehen, D Wort ^Heimar-
beite ist jedenfalls Mir seiner Volkstümlich-

k» i gebraucht worden.

Der 1. Absatz des Artikels 1 erklärt solch

Ehefrauen als i herungsfrei, eii,. aus ihrer

h rsg. rblichen rätigkeit keinen höheren

wöchentlichen Verdienst als 12 RM. zu erzielen

I t: en. Maßgebend ist also ihr Durch¬

schnittsverdienst oder bea kürzeren Arbeits*

hältnissen de»r Verdienst gleichartig Beschäf¬

tigter. Ledige und Witwen werden von

dieser Befreiung nicht betroften.

Dei 2. Absati des Artikels 1 erstreckt sieh

aui H werbetreibende, die sieb zui Aus-

ihrung ihrer Arbeiten weiterer Hilfskräfte be¬

dienen (Zwischenmeister). Hier ist ein Unter¬

schied zwischen familienangehöi igen und

famiüen f i emden Ai beitskräften gemacht.
Da dei Arbeitgebei (Auftraggeber) von Haus¬

betreibenden naht immei weiß, welchen

Gesar erdienst die Hausgewerbetreibenden er-

ielen und, wenn sie eitere Arbeitskräfte be¬

schilft ob es sich um Familienangehörige
ler Familienfremde handelt, au he» dem abei

auch oftmals dem Arbeitgeber diesei Heus¬

treibenden naht bekannt ist, wieviel

Arbeitskräfte die Hausgewerbetreibenden zur

M:tatbeit heranziehen, verpflichtet der 3. Ab¬

satz des Artikels 1 den Arbeitgeber (Auftrag-

ber) «-ist dann zui Erstattui der Be-

freiungs inze wenn der Hausgewerbetrei¬
bende ihm seil Versicherungsfreiheit dar¬

tut, d. h. mitteilt und aueh beweist. Die

Arb ebei oder Auftraggeber werden sah

abei durch gelegentliche Nachprüfungen selbst

ein Bild von dei Versicherungsfreiheit dei

Hausgewerbetreibenden machen müssen, weil

[a solange beitragspflichtig sind, bis elie Be¬

freiungsanzeige formgemäfi erstattet ist. Die

Annahme d iß ein nach diesei Verordnung ver-

sicherungsfreiei Hausgewerbetreibende] sie

den Ansprach Ai beitslosenunterstützui

durch Unterlassung dei BefretungSttnz< er¬

werben odei erl ten kann, ist irrig. Die Ver¬

heil ist U n a b h 8 n g i g von de

Befrei Stellt das Arbeitsamt bei

de i Nat hpi üfui es Anl \: beits¬

losenUnterstützung fest, daß der Hausgewerbe¬
treibend versicherungsfrei im Sita diesei

V< ordnung ist, dann hat es dem Aibeitslosen

auch dann die Unterstützung zu versagen,

wenn keine Befreiungs bewirkt ist und

Beiti zur Arbeit rsichei ent-

htet worden sind.

Der Artikel 2 regelt die» Höhe der Arbeits-

Io mtei stützui tür Hausgev* erbetreibende,
die ir\ einei Betriebs-- und Wohnstätte Gemein¬

schaftsarbeiten verrichten. Die» Verordnung i

uu besonders für dies. Arbeitnehmer e in

Ve rsuch zu betrachten.

Dl I Artikel } stellt lest, dab bei Hausg« Weib-

treibenden nicht de-r Arbeitsverdienst dei

Unterstützung zugrunde i legen ist, den ei

ohne Kürzung de*r Arbeitszeit bezogen
hätte. Die Arbeitslosenunterstützung der Haus*

gewerbeti eibenden wird demzufolge in jedem
Falle durch ihren tatsachlichen Arbeitsver¬

dienst ohne» Rücksicht aut die» Zahl ihrer Ar¬

beitsstunden bestimmt Soweit in der Entloh¬

nung de-s Hausgewerbetreibenden Entschädigun¬

gen für Roh- und Hilfsstoffe sowie» für Wer¬

bungskosten irgendwelcher Art enthalten sinel,

kann de-r Verwaltungsausschuß des Arbeitsamts

dafür bindende Richtlinien aufstellen. Das ist

aber, wie die Praxis in eler Krankenversicherung
«•zeigt hat, außerordentlich schwierig. Wz.

Krankenscheine für versicherte Arbeitslose.

Rundschreiben d« i Reichsarbeitsminister1

vom S. Oktober 1930.

In dem Schreiben vom 23. September \9H) —

IIa 9207 '10 — an den Herrn Präsidenten der

Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-

be»itslosenvei Sicherung habe ich darauf hin-

gewiesen, dab die Krankenkassen bei der Aus-

Stellung des Krankenscheins für unterstützte

Arbeitslose und bei der Einziehung de»r Gebühr

de-r Verwaltungshilfe der Arbeitsämter nicht

entraten können. Im einzelnen habe ich tol-

gendes ausgeführt:

,,1. Der Krankenschein wird zwar in der Re*ge»l

bei der Haupt- ode*r einer Nebenstelle der

Krankenkasse abgeholt« Es wird aber Fälle

geben, in denen tür de»n kranken Erwerbslosen

oder seine Angehörigen das Arbeitsamt leichte

erreichbar ist als die Kiankenkasse. In diesen

oder ähnlichen Fällen verlangt die Natur dei

Dinge, dah tür den Erwerb des Krankenscheins

der schnellere und billigere Weg zum Arbeits¬

amt zugelassen wird. Ich setze dabei voraus,

dab die Krankenkassen die Verweltungfshilfe
nicht unnütz verlangen und die Arbeitsämtei

sie nicht aus kleinlichen Bedenken ablehnen.

2. ai Holt der Erwerbslose den Kranken¬

schein bei seiner Kasse, so bat e»r dort auch di

Gebühr zu entrichten. Die Zahlung wird dei

unterstützten Erwerbslosen iro allgemeinen
nicht schwerer fallen als den Versicherten mit

einem niedrigen Grundlohn, Die Kasse kann

zudem die Gebühr für Versicherte mit einei

(irundlohn mit nicht mehr als 4 RM. bis aul

die- Haltte ermäßigen. Eine solche Senkung
kommt auh den entsprechenden Erwerbslosen*

ruppen zugute. In den asten ragen nacl

dem Empfang der Arbeitslosem nterstützung
wird der Arbeitlose dit» Gebühr sofort entrich

ten können. Ist dies im Augenblick nicht mög
l_. so kann de»r folgende \\ • «»wählt werde

Der Arbeitslose» bestätigt bei seiner Kasse» nach

einem Vordruck de-n Empfang von 0f50 RM

aus dei Arbeits ^Unterstützung, die dem

chst fällig wird; die- Kasse übersendet di»

4<>4



Empfangsbescheinigung an das zuständige Ar¬

beitsamt. Dieses vermerkt in igneter Weis

— z. B. durch Verbindung d« Empfangs¬
bestätigung mit dem Zahlbogen — die* Teil¬

zahlung und überweist nach de. Auszahlung

der Arbeitslosenunterstützung de-n Teilbetrag

an die Krankenkasse; die Ueberweisung kann

auch durch Verrechnung erfolgen. Einem

solchen Verfahren steht die Vorschrift im 5=^ 111

AVAVG. nicht <»nt_ n. Bei arbeitsunfähigen
Erwerbslosen kann die tundete Gebühr vom

Krankengeld abgezogen werden. Die Gebühr

hat die rechtliche Natur eines Sonderbeitrages.

b) Stellt das Arbeitsamt den Krankenschein

aus, so wird d Gebühr in einem ent¬

sprechenden Verfahren erhoben.

Das Nähere kann wohl der Vereinbarung
zwischen den Krankenkassen und Arbeit**

ämtem vorbehalten bleiben/4

Der Vorstand der Reichsanstalt hat die» Ge-

Währung der Verwaltungshilfe im bezeichneten

Umfange zugesagt. Er behalt sich vor, nach

Ablaut eine»r angemessenen Frist seinerseits

andere Vorschläge zu machen, sofern sich hier¬

für ein Bedürfnis herausstellen sollte.

Die Spitzenverbände ersuche ichr auf ihre

Mitgliedskassen einzuwirken, dab sie be»i den

versicherten Arbeitslosen das bezeichnete Ver¬

fahren anwenden. Sollten weitere Richtlinien

für die Durchführung notwendig werden, so

stelle» ich den Spitzenverbänden anheim, solche»

Richtlinien mit der Reichsanstalt zu verein¬

baren.

Dean Städte tag habe ich mitgeteilt, dali das

Verfahren auch im Vei hältnis zwischen Kran¬

kenkassen und Fürsorgeverbänden dann an¬

gewendet werden kann, wenn die Unterstützten

noch gegen Krankheit versichert ode»r den

Krankenkassen zugeteilt sind.

Auslegung des | 1Q1 Abs. 1 und 2 RVO.

Bescheid des Reichsarbeitsministers vom

21. Oktobei 1930; IIa 9752 30. Abgedr. Deutsche

KrK. 1930, Nr. 44, Seite 1322 1323.

Der $ 1(>1 dea RVO. sieht zwei Möglichkeiten
tür Mehrleistungen beim Krankengeld voi,

einmal die' Erhöhung durch Zuschläge nach

eh»m Familienstände und zweitens die» Erhöhung
eje's Krankengeldes auf 00 v. H. de»s Grundlohns

vom Beginne der siebenten Woche* der Arbeits¬

unfähigkeit ab. Die Festsetzung einer dieser

Mehrleistungen durdi die* Satzung schlicht die»

Gewährung der anderen nicht aus Das folgt
einmal aus dem Wortlaut de-r Absätze 1 und 2

eles $ 191, die beide Möglichkeiten neben-

einandei stellen, ohne die Anwendung der einen

bei Zubilligung der anderen auszuschließen. Es

ergibt sich aber auch aus dem Wortlaut und

ehr Stellung eles Absatzes 3, der bestimmt, dab

bei Gewährung von Mehrleistungen deT Ge

imtbetrag des Krankengeldes drei Vierte»! ehs

Grundlohnes nicht übersteigen darf. Bea An¬

wendung lediglich der Vorschrift des Absatzes 2

kann die» Erreichung der Dreiviertelgrenze nicht

in Frage kommen. B« zögt ch dagegen d

Absatz 3 nm auf Absa z I, so hätte er als Zu-

az zu Absatz 1 aufgenommen weiden müssen.

Die Tatsche, dab die Vorschrift »inen h»

sonderen Absatz '3 bildet, beweist, dah sie sie h

sowohl auf Absatz 1 als auch aut Absatz 2

erstreckt. Das hat aber nach dem Ausgeführten
nur dann Sinn, wenn Absatz 1 und Absatz

auch nebeneinander angewandt werden können.

Verbuchung der Krankenscheingebühr und

der Zuzahlung der Wrsicherten für die

Arzneikosten.

Bescheid des Statistischen Reichsaints vom

20. Oktober 1930,

Xach §§ 137b und 132a RVO. in der Fassung
der Notverordnung vom 26. Juli 1(>'30 hat der

Versicherte für die» Krankenhilfe einen Kran¬

kenschein von im allgemeinen 50 Reichspfennig
zu lösen und bei der Abnahme von Arznei,
Heil- und Stärkungsmitteln von den Kosten

jeder Verordnung den Betrag von im u\\it<

meinen 50 Reichspfennig zu zahlen. Ferner er¬

halten die Versicherten von den Kosten der

Arznei und der kleineren Heilmittel für Eh

gatten, die unterhaltsberechtigten Kinder und

gegebenenfalls für sonstige Angehörige einen

Teil erstattet (§ 205 RVO.).
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichs-

arbettsminister wird ergebenst mitgeteilt, dab

bis aut weiteres

1. dic» Eingänge aus den Krankenscheinge¬
bühren gesondert von den übrigen Einnahmen

zu verbuchen sind,
2. die» bei der Ausgabe von Krankenscheinen

und dem Einzug der Gebühren entstehenden

Kosten als Verwaltungskosten aufzuführen sind

3. unter den Ausgaben für Arznei, Heilmittel

und Bäder (Kapitel ö und 7 des Rechnungsab¬

schlusses) nur diejenigen Ausgaben anzugeben
sind, welche die* Krankenkassen selbst zu tragen

haben,
4. diejenigen Kosten, die von den Versicher¬

ten getragen werden, jedoch auch zu ermitteln

sind, und zwar entsprechend eie»r in dem Kapi¬
tel 0 und 7 vorgesehenen Aufteilung.

Infolge der Notverordnung müssen die Muster

für dii- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse

der Krankenkassen geändert werden. Hierbei

wird eine endgültige Entscheidung über die

Verbuchung oder Erfassung der Krankenschein¬

gebühr und de»r Zuzahlung zu den Arzneikosten

getroffen werden«

Befreiung derGrenzgänger aus der Tschec ho-

Slowakei von der Pflicht zur Versicherung

gegen Arbeitslosigkeit.

Verordnung des Reichsarbeitsministers vom

13. November 1930.

Auf (irund der §§ 208 Abs. 2, 21 J des Ge¬

setzes Qber Arbeitsvermittlung und Arbeits^

senversicherun wird nach Anhörung des

Verwaltungsrats der Reichsanstalt für Arbeits¬

vermittlung und Arbeitslosenversicherung hiei

mit verordnet:
Artikel I.

1. Grenzgänger, die» ihren Wohnort In elei

I SChechosloWakei haben und im Deutsc hen

Reiche im Bezirk de« Grenzverkehrs beschäfti

sind, unterliegen im Deutschen Reich« le

Pflicht zur Versiehe] ung gege n Arbeitslosigkeit.

2. Die Beiti sp der Arbeitgebei bleib

unberührt (^ 210 a des Gesetzes über Arbeil

Vermittlung und Arbeitslos ang).

I«5



Gibt dei Grei \ seinen Wohnoi t in

dei I si hee hoslovt ike i auf, so hat er den Arbeit-

ebei von un» flieh zu benachrich n.

Artikel Z

Diese Verordnung tritt mit Wirkut vom

• 193(1 in Kraft.

Dei R hs arbeits m i n ist e r.

1 V. Dl (nah.

Die Aenderungen in der Krankenver¬

sicherung und ihre Beziehungen zum

RVG.

Betrifft: Erlafi Reichsarbeitsministers Ib

5575/30 vom 18. Septembei 1930, Reichsve

BL 1930, Se 7, Nr. 62.

Untei Aulhebung dei bisher maßgebenden
Erl (RVBI. 1923 S.441 Nr.928 und Rund¬

riasse 1926, S. 165) wird vorläufig bestimmt,

.fi die Aenderungen der RVO., soweit sie für

die Vei sorgungsheilbehandlung maßgebend
sind auch aui Zugeteilte usw. Anwendung linden

(betr. S§ 182a und 187b RVO., Ni. 9 und 13 dei

Verordnui des Reichspräsidenten über ge

nderte Vorschriften der Krankenversicherung).

sollten füi Versicherte Ausnahmen von

diesen Vorschriften zugelassen werden, so

gelten sie ohne weiteres auch Füi die Hei

hehandiung dei Besi hädigten. (Rundschreiben
i RAM. vom 2.August 1930 die neuen

Vorschriften betreffen nieht alte- Versicherung*
talle; sie erfassen iber alle Fälle, die sich unt

ihrei 1 lei i schaft i i eig nen )

Aut eine Anfrau beim zuständigen Ver«

sorgu imt (Stralsund) wie bei Zugeteilten,
deren Heilbehandlung voi dem 28. Juli 1930 !>?

onnen hat, i wie bei beschädigten Kranken-
littfliedei n, die naeh dtan 28. Juli 1930

lUsu'este

n In-

esetzes Heilbehandlung erhalten, nunmehi vei

Kren werden so

i. folgende Ai twoi t ein:

.
I )er Ei lab des Re iai beitsmii nt-

ilt den diesbezüg en folgenden tz:

lie Kranke i . bishei anders vei
•

fahn :. hal hat es dabei s» enden/'

II ch ist au II ?• k a i t w e i d e n

niti'ii Erlasses nach den neuen

Bt1 mungen zu \ ei fahl i

Die 5 es Versorg fs in I

rd m I um ei i die h zw Streit
•! ¦ htszug itscl en

rniis .

m

Zur Ve N .< htt fü

Krankenk nu ht zu iuch
. Klärung dürfte die 1 :t:uu

Meinun seht
F. Richole w ski, Stralsund.

Die Arbeitslosenversicherungspflichl für un¬

ständig Besi häftigte.
Nu h Voi s« . \V \V( e in d

I" des < m \2. ( oktobe 1929

(Reu 1 tt 192 ' I ie 153) s un-

sl : • spflic h
• i t dei V t dei Reie t

s mit Z beitsministe i s

ausgesteuert wurden und an seh li ein-nd nach

¦Stimmungen des Reichsversorgungs-

I et. D Bestimmung trat nach Artikel 5
de eführten Gesetzes mit dem 1. Novem¬
bei 1 in Kraft.
Aul Grund des § 75b AVAVG. hat d*»r Ver-

waltungsi at dea Reichsanstalt für Arbeitsver¬

mittlung und Arbeitslosenversicherung eine* Ver-

dnung übe»r die Arbeitslosenversicherung
nnst a n d i g bes i h äftigter H a t e nar-

beiter vom 23, Oktob-i 1990 erk n, die

mit dem I. November 1930 Rechtskraft erlangt
hat. Die Vr: oi dnung ist im Reichsarbeitsblatt

1930 I Seite 22$ veröffentlicht Ihr Artikel I,
dei sich mit der Versicherungspflicht beschäf

tigt, lautet:

^Arbeitnehmer, die in See- und Binnenhafen

eine unständige Beschäftigung ausüben und tüi

den Fall der Krankheit als unständig Beschaf¬

fte pflichtversichert sind ($$ 441 ff. dea

Reic hsvei Sicherungsordnung) — unständig- be¬

schäftigte Hafenarbeiter ,
sind tiir den Fall

der Arbeitslosigkeit versichert, and zwar auch

dann, wenn sie» unständige» Beschäftigungen am

üben, elit» geringfügig im Sinne des $ 75a Abs. 2

eles Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Ar«

beitslosenversicherung sind.

Dei Verwaltungsausschub de»s Landesarbeits-

amts ist ermächtigt, den unständig beschäftigten
Hafenai beitei n solche unständig beschäftigten
Ai beitnehmer de»s Verkehi sgewerbes gleichzu¬
stellen, die iür eine Vermittlung in Hafenarbeit

vorzugsweise in Frage kommen und deren Ar¬

beitsmarkt mit dem Arbeitsmarkt im Hafen in

einem wii tschaftlichen Zusammenhang steht.M

Da d Verwaltungsrat dea Reichsanstalt

weitei e Verordnungen über die Arbeitslosen¬

versicherungspflicht unständig Beschäftigter bis

zum 1. November 1930 nicht erlassen hat, sind

irzeit nur noch die* in dem Artikel 1 der

Verordnung vom 23. Oktober 1(>'J0 näher be¬

zeichneten 11 a i e n a rbeit e r der Arbeits¬

losenversicherungspflicht unterstellt. Alle ande¬

ren unständig Beschäftigten sind mit dem

31, Oktober 1(,3<> arbeits siehe gsfrei
worden. Sie haben infolgedessen für ihre

nach diesem Zeitpunkt Arbeitslosen¬

beiträge nicht mehi zu entrichten, können

allerdings auch nicht die Leistungen der Ar-

itslosenversichei in in Anspruch nehmen.

Ei> - sind d Gemeindeverbände

($ 453 RVO.) nicht mehi rpflichtet, für die

mm in «du von der Arbeit >enversicherung
cht befreiten unständig Beschäftigten die

Ai beitgeberbeitragst di«- Arbeitslosen*

rung za zahlen.

Befreiungsanzeigen s id fii die unständig
Beschäftigten u ie ht mach« In die*

Beziehuny unterscheidet sich die v< sicherungs-
heic i häftigung der ui - Beschäftigten

»n den übrigen versicherungs Be£chäfti-

i hältnis» a. \\

DieZahlungdesKrankengeldesnach§18
Abs, 1 Ziffer 2 RVO. In der Fassung der

Notverordnung.

Auf Seite 403 der „Volkstümlichen hrift

Nr. 20 vom 15.1 >ktob 1930 .mt \V

i t z Stellu Ausführungen au

4ol ff. Nur der l*

ten Zeitschrift, h h iui die Ae ndei ui

_us< 1: ücklich Bezug o •



nommen unel g 4t: „Durch die jetzige Fas¬

sung eles § 182 Abs. 1 Ziff. 2 RVO, hat sich

nichts daran geändert, elab beim S 0 f o r t i g e n

Eintritt von Arbeitsunfähigkeit in einem Ver¬

sicherune stall elas Krankengeld vom 4. Tage
em gezahlt wirel. Wenn die Kassen die elrei-

tägige* Karenzzeit nicht als Mehrleistung elurch

die Satzung beseitigt hatten, dann zahlten sie

nach der b i sh c» r i g e» n Bestimmung vom

vierten Krankheit ig an elas Kranken¬

geld; jetzt müssen sie vom vierten läge der

Arbeitsunfähigkeit an Krankengeld zahlen. Heim

sofortigen Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ergibt
sich also, elab in beiden Fällen vom vierten

Tage an Krankengeld gezahlt wirel, dab alse>

eine Aenelerung in eler Praxis nicht ein¬

getreten ist.

Wenn jedoch Arbeitsunfähigkeit erst s p ä t e v

eintritt, so wirel jetzt ebenfalls eine dreitägige
Karenzzeit gefordert! weil elas Krankengehl in

allen Fällen vom vierten rage der Arbeits¬

unfähigkeit zu gewähren ist, ob sie- nun sofort

oder in einer späteren Woche eintritt.

W a s e witz will nun während d e s s e» 1 -

ben Versicherungstalls mit mehrfachen Ar¬

beitsunfähigkeit sperioelen jedesmal Krankengeld
erst wieder vom vierten läge eler Arbeits¬

unfähigkeit an zahlen, während ich sage, elem

Gesetze ist dadurch Genüge geschehen, daß bea

der eisten Arbeitsunfähigkeit das Krankengeld

vom vierten läge» der Arbeitsunfähigkeit an

gezahlt \ve)rdc»i ist. Durch die» von W a s e w i t z

vertretene Aut. assung verschärten elie Kassen

se»lbst elie von ihnen bekämpfte» Notverordnung.
Eis ist Wasewitz entgegenzuhalten, elab

die Karenzzeit zur Bekämpfung eler Simulation

eingeführt worden ist. Wenn nun ein Ver¬

sicherter von vornherein verschiedene Wochen

arbeitsunfähig erkrankt war. so kommt der

Verdacht der Simulati >n nicht in Frage Dem

betreffenden Versichei ten wird mehrfach vom

Arzt angeraten, zunächst s*»ine» Arbeit wieder

aufzunehmen; er kommt dem r.ach, muß jedoch
immer nach einigen \\ ochen wegen Verschlim¬

merung seines Leidens die Arbeit wieder auf¬

geben und wird vom Arzt bei dem CT sieh

fortlaufend in Behaue lung befindet erneut

arbeitsunfähig geschrieben. Es ist absolut kein

(irund vorhanden, in solchen ballen die betref¬

fenden Versii herten erneut mit einer dreitägigen
Karenzzeit zu belasten das hat der Gesetzgeber
auch nicht wollen, sonst hätt. s klar zum

Ausdruck biingen müssen. Natürlich kann aueh

beim Vorliegen des» Iben Versicherungsfalls bei

mehrfacher Arbeitsunfähigkeit Simulationsver¬

dacht vorliegen; für solche Fälle kommt abei

die N ichuntersue hung durch eler. Vertrauens¬

arzt, die Beobachtung im Krankenhaus usw. in

Fr IL

hh möchte noch darauf hinwe ,
d ifi die

von nur vertretene A» ffassung auch voi tdt-

rat i. R. II. von Frankenbe lei Zeitschrift

„Die Betriebskrankenk Nr, 18 vom 25 s >~

tember 1^50 aut S. it 24 geteilt wird, er

macht dort folgende Ausführungen:

JEs kommt oft vor, daß bei den Kranken

Zustände dta- Arbeitsfähigkeit mit solchen di

Arbeitsunfähig k* abwechseln. I > Fassui

der Reichsverordnung weist d ft hin, d es

unbedingt aut einen ^ • 1 ige hinterein-

a n d e 1 währe ne ind Ai be itsu

keit ankommt, so daß Unterbrechungen der

Arbeitsunfähigkeit vor dem vierten Tage einen

Autschub zur Folge haben. Bei demjenigen,
de zunächst zwei Tage krank und arbeits¬

unfähig war, dann wieder einen Tag Arbeit

verrichtet und später durch neue Verschlimme¬

rung seines Befindens abermals arbeitsunfähig
wird, eUnten danach die ersten beiden Tage der

Arbeitsunfähigkeit nicht mit als Wartezeit

zahlen, es muß also mit der Zählung bei Wieder¬

eintritt der Arbeitsunfähigkeit von neuem

begonnen werden, so daß sich der Beginn des

Krankengeldbezuges entsprechend hinausschiebt.

Hat eiagegen der Krankengeldbezug bereits ein¬

gesetzt, so zieht meines Erachtens eine Unter¬

brechung der Arbeitsunfähigkeit
elurch Zeiten, in denen nur Kran¬

kenpflege gewührt wird, eine

neue» Wartezeit für den Kranken¬

geldbezug bei Wiedereintritt der

A 1 beitsunfähigkeit nicht nach sich.

Mit dem Wortlaute des § 1S2 Nr. 2 RVO.,
zweiter Halbsatz, läßt es sich sehr wohl ver¬

einbaren, daß vom vierten Tage der Arbeits¬

unfähigkeit an jeder Tag, an dem sie —

längstens bis zum Fristablauf — besteht, ein

Krankengeldtag sein soll. Die auf Er¬

sparnisse bedachte Reichsverordnung macht

hierin keine Ausnahme, obgleich es im Hinblick

auf $ 1S3 Abs. 1 Satz 2 RVO. nahegelegen
hätte, an wechselvolle Krankheitsfälle zu denken;
für strengere Handhabung fehlt es daher an

hinreichenelem Anhalt." W. Boll, Hamburg.

Immer neue Zweifelsfragen durch die Not¬

verordnung.
Die Krsatzkasse des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes (DHV.) richtet an ihre

Mitglieder, deren Ehefrauen sich bei den reichs-

gesetzlichen Krankenkassen auf Grund des

^ 313 RVO. freiwillig weiterversichei t haben,
folgerndes Schreiben:

„Wir teilen Ihnen mit, daß unsere Kasse auf

Grund der Notverordnung verpflichtet ist, die

Ehefrauen unserer versicherungspflichtigen
Mitglieder gegen Krankheit versichert zu halten.

Fine» Ausnahme wäre nur dann möglich, wenn

elit- Ehefrau selbst nicht anderweit einen gesetz¬

lichen Anspruch auf Krankenhilfe hat. Diese

setzliche Vorschrift ist in § 17 unserer

i/ung aufgenommen worden. Die» Satzung

verpflichtet die» in Frage kommenden Mitgliedei
ferner zur sofortigen Anmeldung der hiernach

zu versichernden Familienangehörigen. Die

Satzung fand die* Bestätigung der fiir unsere

satzkasse in Frage kommenden Aufsichts-

hörde. Ihre Vorschriften sind somit auf

Uebereinstimmung mit den gesetzlichen Vor¬

schriften geprüft und für Sie bindend. Sie» sind

also / e Anmeldung Ihna Gattin bei unsei

ib 1. September 1930 verpflichtet, sowe

rns nicht eine- | he»inigung d<kr bisherig!
Ihrei brau beibringen können, dab dit

bei dei bisherigen Kas nen tz-

1 i c h e n Anspruch auf Krankenhilfe hat. Uns

Kass.' hat, wae S: is der letzten Ha

wacht • hen haben, die kostenfreie Familiei

ung, die lediglich einen V spruch aui

kenpfl Für 13 Wochen darstellt, nicht

dern zwani tüi



F: kommenden Mit. ler

V4 erUfs] ingefuhrt, die erst nach Auf-

nähme d- bed»mutenden Mehrhastungen den

Anspruch auf Vollwertigke-it erheben könnt

Hierfür ist iedoch auch ein Sonderbeitr.ig zu

entrichten. >*s sind die I ttsachen, an de-n

auch r\icht die Ar .uungen der dortigen

Ortskrankenkasse oder des GdA-Geschäits-

füh etw dern können. Die vom Auf-

sxhtsrat beschlossene- Sitzung hat nach Billi¬

gung durch das Reichsaufsichtsamt nach fiir Sie

Verbindlichkeit und m n wir it-

n, daß somit auch Si*- zur Erfüllung der in

der Satzung .

bene Verpflichtungen

zwungen sind. Der Kasse-nvorstand hat nun

zur Erleichterung des Uebergangs bestimmt,

dab Sie von einer Meldung Ihrer Gattin bei

uns >se abspähen können, solange Sie di*

freiwillige Versicherung bei der Ortskranken-

k nicht gelöst haben. Voraussetzung hierbei

loch, dab Sie zuvor eine Bescheinigung de r

Ortskrankenkasse beibringen, daß Ihre Fr

dort einen g tzlichen Anspruch /mt Kranken¬

hilfe hat, und dab Sie* sich unserer Verwaltui

steile ferner schriftlich verpflichten, bis zur An¬

meldung Ihrer Frau bei uns keine Anspruch»-
für Ihr*- Frau an unsere Kasse zu stelle

Auf Grund welcher Bestimmu; die Frsatz¬

kasse ihre Mitglieder verpflichten will, die frei¬

willig versicherten Ehefrauen bei den gewtz-

lichen Krankenkassen abzumelden und dadurch

die höhe-ren satzungsmäßigen Leistungen (w

Krankengeld, Wochenhilb\ volle Krankenhaus¬

pflege) gegen dk» Leistungen de-r Familien-

Krankenpflege einzutauschen, ist mir nicht klar

Sie stützt sich, wie obiges Schreiben t, aut

die Notverordnung und auf ihre vom Reichs¬

aufsichtsamt genehmigte Satzur In erster

Linie kommt es ihr aber darauf an, für die Ehe¬

frauen ihrer Mitglieder die Zusatzbeitr- >

rechnen zu können. Wählend die reurhsi:es» tz¬

lichen Krankenkassen die Farniiienkrankenpfl .

ohne* Zahlung von Zusatzbeitr. durchtühren,

tfeht das bei den Ersatzkassen scheinbar rech*

Die Ersatzkassen legen Wert darauf, dai d

Ehefrauen ihrer Mitglieder bei ihnen gen

werden, damit die Zusatzbeiträte erhoben wei

den können.

Die Rechtslage ist meines Fr ach*

JO5} RVO. in d^r Fassung der N rord-

nung sieht einen Anspruch
* Kr enpBeg

vor, wenn (neben andeien, hier nicht zur El

orte g st» h^riden Voraussetzung d

Famili« ge\ gen „nicht ander** it einen

gesetzlichen Anspruch Kr lenpfl
hab« D bisherig Bestimm» iber

Fnmilienkrank«mpflege ( )b RVO.) setzt ir

die Gewährung di» istung voi dal

nicht anderweit ..nach diesem < Ans h
'

auf Krankenpflege bestand, mnacfc

die W pruch nach diesem G» * r-

setzt durch die Worte tzlich* Ai sp

Aus d Aenderung im \\ l kann m. E.

nicht gefo
wer sicherten Ehe! Ben auch Grund

der Pflichtv- mg des Mannes h

d l imilienkrankenpfl *eht. Der S

satz des v< Rundschreib di

rsatz
• aber dar»

rsat2 A sie \ t st. S
.

Fhe¬

frau auf (irund e-r Versicherung, sei es

durch e-ine Pflicht- oder freiwillig Weiter¬

ung, Anspruch auf Krankenpflege hat,

kommt die Gewährung von Familienkranken¬

pflege für sie nicht in F Das dürfte auch

tür die Ersatzk n zutreffen. Die- Ersatz¬

kassen n keinen rechtlichen Grund, von

ihren Mitgliedern die Abmeldung der freiwillig

versicherten li\ itsen bei den gesetzlich*
Krankenkassen zu verlangen. Oder sollte d

traglicle I - Uzk« unt» nein „gesetzlichen
Anspruch*4 verstehen de*n pruch auf Grund

ner Pflichtversicherung4 Diese Folgerung

dürfte b J sein, denn die freiwillig Weiter¬

vers.ch* bleiben Mitglieder der Kasse mit

allen Rechten und Pflichten der Pflichtver-

cherten. Sie« können nicht als Mitglieder
zweiter Klass* betrachtet werden, sondern sie

haben c .estzlichen Anspruch auf Kranken¬

pflege im Sinne des ^ 205 RVO.

Es ist angebracht, wenn die Krankenkassen

bei Abmeldungen freiwilliger Mitglieder in

diesen Fällen für Aufklärung sorgen.

H. Hesse, Lüneburg.

Beschränkung des Bezugs von Versor¬

gungskrankengeld und Versorgungs¬

hausgeld für arbeitslose Beschädigte.

Der Re irhsarbeitsminister gibt im Reich-

Versorgungsblatt Nr. 9 vom 5. September FJ30

(RABl. aut S. 4Q), abgedr. JDt Kr/ Nr. 37 S. 1114,

folgende n Erlaß vom 10. August 1930 (Ib 5615 30)

bekannt:

„In c}em an ehe Hauptversorgu _mter gr

richteten Erle vom 28. D d>er 1928 — Ib

6616 JS — habe ich auf folgerndes hinge wiesen:

' Solange arbeitslose Beschädigte nach § 117

des ( tzes über Arbeitsvermittlung und Ar¬

beitslosenversicherung (AVAVG.) Anspruch auf

Krankenhilfe lie Krankenkassen haben,

gelten sie als K mitglieder im Sinne d*

14 RVG. Die ( ihrung von Versorgung]
krankengeld nach J$ 12 RVG. kommt somit für

di Zeil nicht in I b) Wird eler Arbeit^

se hinsichtlich der Krankenhilfe bei der Kran¬

kenk :
zählt er zu den Per-

lie von der Aussteuerung ab Heilbehand¬

lung und Krankengeld v D.-B.-Leider

schlie&lidi auf (irund des Reichsv ersorgungs-

erhalte solh Demgemäß richtet

sieh auch die Höhe und die i chnung d*

Vei kranl les lediglich nach den

Vorschrifti • - S 12 RVG., d h. das Kranker -

ld wird unabl § 120 AVAVG

wenn der Kra a. frei¬

williges Kassenmitglied * / g die

Vfcrsoi »krai ke kommt aber

Arbeit n T ig > in

Bi hr. ii li m die Arbeitsl rzur

re v

ritt Arn ) we

rst d \ es § 12 RVf

(Mind- r \X bishe I

ihme) al n we n. In

hen - dich ein-

F: r
_

Spruchbeh n

r Kranl k- r

ich 1 ;
__.

ig der bisher \ r

M



Arbeitslosenunterstützung ds n ebend zu

betrachten.
'

Zur Beseitigung- von Zweifeln wirel bemerkt,

daß Versorgungskrankengeld unel Vei ,rungs~

hausgeld an arbeitsl- im gun¬

stigsten Falle nur bis zu n Zeitpunkt gewährt
werden dürfen, bis zu dem nach dem AVAVG.

die Arbeitslosen Unterstützung gezahlt werden

müfite, wenn der Beschädigte nicht erkrankt

wäre. Diese Beschrankung des Bezuges von

Versorgungskrankengeld und Versorgungs-
hausgeld laßt sich rechtlich nicht umgehen,
weil mit Ablauf jener Frist das aus der Arbe-its-

losenunterstützung bestehende Einkommen

kraft G* z fortfallen würele, von einer Minde¬

rung des Einkommens e.urch die Erkrankur

($ 12 Abs. 2 RVG.) nicht mehr die Rede- sein

kann.

Die Zahlung eles Versorgungskrankengeld«
verfolgt also den sozialen Zweck, eiern Beschä¬

digten für die durch die Erkrankung verursachte

Einbuße an Einkommen in dem etzlich be

grenzten Umfang Ersatz zu i ihren. In der»

Entscheidungen vom T.April 1927 (IIa K.152/25

EuM. Bd. 23 S. 300 Nr 135 [s. Anm. 2]) und

vom 22. Dezember 1927 (IIa E. 307 27 FuM. EVI. 23

S. 301 Nr. 136 [s. Anm .6]) hat auch das RVA.

zum Ausdruck gebracht, dafi — abgesehen von

den sonstigen Vorausse zungen eles ^ 12 RV<

— Versorgungskrankengeld nur für die Dauer

einer ambulanten Behandlung oder einer Haus¬

pflege gewährt wird und daß elie Zahlung nur

in Frage kommt, wenn der Kranke unmittelb.

vor der jeweils eintretenden Erkrankung ein

Einkommen gehabt hat oder sichergestellt war.

Ein Beschädigter, der vor der Erkrankung ein

Einkommen nicht bezogen hat, kann also grund-
itzlich kein Versorgungskrankengeld erhalten.

Als Einkommen gilt in e rster Linie der Arbeits-

verdienst einschließlich ehr Einnahmen aus

Nebenbeschäftigung, d meben kommen uch

Arbeitslosenbe e (H luptunteistützui und

Krisenunterstützung) in Betracht, sofern rl

Einnahmen infolge Erk ankung Fortfallen. Zum

Begriff der Einkommensminderung ist auch Ent-

RVA. vom 27. Januar 1928, Breit¬

haupt S. 200, heranzuziehen. Hat nun ein

Arbeitsloser die tzlichen Leistung h

$$ 1S3, ISS RVO. \» en und wird, - n wir,

am 15. Oktober 103*) rt. so hat

Anspruch aut Ve »kranl eld unter

•r V eiterhin arbeits¬

unfähig krank ist. nur bis ze Zeit] b

m r AVAVf;. Arbeits

unterstütz thit

\rhe_ hl i kt

rptunterstützung am Oktolx

1030, t mit die I

Versorgungski inkenge cl -

weis eines I U lt. W Ar¬

beits s§ 101 AY V

erfüllt hat und ¥

erhalten wi; er ichl

kranl m. 1 Us v. i r

bi^ zur fr>- ligung K

Ar Sprue at V »I

D

»n V er

Ki

ibend und zum Teil auch unbestimmt, zu-

d doch das Arbeitsamt irn voraus i

weih, wann eh-r Arbeitslose aussteuert

Dos nun folgende (*e k ehs vorstehend

führten Falles soll dab ein W<

i zur grundsätzlichen Entscheidung diese.

Frage führt, im Ii les Reiches, de-r i

schadigten I Krankenkassen n werden

muß.

Der Z Architekt A., hat ein., n dui

Vertrag sichergestellten Bau in Aussicht, den

er bestimmt zur Ausführung gebracht hätte-,

enn er nicht arbeitsunfähig erkrankt wii

Einkommensminderung liegt vor (siehe» die Ent¬

scheidung RVA. vom 27.Januar 1030), dk Zah¬

lung von Versorgungskranke-ngeld kann nach

§ 12 Abs. 2 RY(j. u Erfüllung der übriger.

Voraussetzungen erfolgen, unel zwar für du-

ganze Dauer de-r Behandlung (Unbegrenzt.
Siehe auch die Ausführungen von Oberregie¬
rungsrat Dr. Bültmann, Berlin, in ,,I). Krk.

Nr. 38 1030 S. 113S bis 1142.)

Würele- der Bau des Architekten A. innerhalb

neun Wochen beendet sein, die- Arbeitsunfähig¬
keit nach elieser Ze it noch fortdauern, se> li»

m. E. mit ehr Beendigung des Baues e-ine- ,,Fin-

komme-nsminderung' nicht mehr vor, so daß

uch in diesem Falle gerechterweise unte

strenger Berücksichtigung des $ 12 Abs. 2 RV<

tür den Architekten A. Vers ingskrankengehl
nicht weiter zu zahlen ist. Der § 118 Abs. 2 des

WAVG. in Verbindung mit § 214 der RVO

findet für von eler Krankenkasse- Steuerte

Arbeitslose keine* Anwendung.
NX ie* schon erwähnt, i r Frlaß eh-s

Reichsarbeitsminister>» die* klare Entscheidung
des vorstehend angeführten Falles und 'jer ide

deshalb halte- ich dieses I herna tür eine- Aus¬

sprache zur Be gung der Zweifel und eh

bestehenden Unsicherheit tur geeigi
Artur Wittig, Liegnitz (Schlesiei )

Anspruch auf Familienhilfe nach S 205

oder ^ 2O0 RVO.

Nach dem Wortlaut 205 RVO. erhalten

Fami! ersicherte, die innerhalb der letzte

Monoti indestens drei M ud Grund

ei Reichsge s tür eh-n Fall der Ki u khett

Versichert waren, lür eh-n F un ie

Itsberechtij nn i h

gi lieh im Inlarul aufhalten unel nicht ander-

u en i n Anspruch aul Ki

pl bis zur Dauei von 13 Woche

ärztli _

im Umfai Ver-

chen

Durch N >tverordi s Herrn R- s-

pi n vom ZU Juli 1° ¦ rur Be

r, wir- N I-

( 179 RV > die F u lienhilfe

zur Regel I > ie lurch

5 RV* I

Wide R\ < b-

stimmt ist, • \

•i Ret •

t.

I > r I *

RY< > rt i

fbe$ er Mil 1

Ch * I

5 R\ 206 RV< I



Ii b*

• ' RV< I i

Ab- d

Fai tusni t

leul füi

e: hrui nhilfe ist I

• M diese ich
• RV< I ewühn

meisten Fiillei •

s
2S RV(

t
i haftliche

\ i lei K kenl betrae

wissermaße n deutet, w

rohl aueh d 5 (i

v\ Walter I I, Nil -4

A Schriftleitui

Richtig ist, RVO- in dei Fassun

die- ( iewähl ung eh I I

mtlie ink' vo er drein.

Vi i sie ibl u ht, während

Ai ruch ul Regelleistungen mit

Be
.

i

*

.ie-dse haft i tehl (§ 206).
D

.
bet is u i hes. Aue h die

Woe he l Famil hilfe sind k •

s t ii ; . 170), und doch ist ihl I>*

zug erst von Nachweis bestimmten,

igai wesentlich li en Ve herungsdauei
Abs. 1, 205a Abs. I Ziffer 5).

Keine Kasse hal is Recht, d. Versie

r» auszuschalter und vom ersten I

di Mitgliedschaft in sofort die Familien-

krankenhilie, Woche i i Familie

hilfe zu ihrei Die Recl luffassung de

EinS4 i s ist nie ht haltbar.

Hinweg mit eler Zersplitterung in der KrMv-

kenversk herung!
b „Deutschen Landkrankenkasse", Nr. 15

1930, »chreibl Herr Stadtrat LR- li. von Fran-

Braunschw. ifi i m Artikel „Für

kei k;ss# u. a. fol-

ch n l< ; Sozi ilpolitik und

mit der Reie i-

•

• hi \ ,

S( hlagwoi t#

( lehoi zu ken er el >t damil zu

.ii \i i ue k Ze j dt

Ki

viel Mit uch getrieben; \ soll cht \< :

kehrt

1 n zu ^< hl • ksicht auf

die bedauei nsi chhe rn

( iehei p Schuh< i üe ke Das

diu i (liehen, \ nina n

Vi i ^n
e ( ht de Ve

haften ur.d sorgfäll
sich • en

anzup A ken ht

a bald 20 Jal I ins

Le

zun, alte 1 en zu werde

Die \ Artikels h

;i,

• Landki
ildei klingt,

Pi Fs komm! - in, welche

1 i lie Be te iligten bessei paßt,
ihi ift in m ve lhafteste

bei W »hrui Leistui zu

be I

kte n eh» Entscheidung
kaum hatt se I Selbstverwaltung ist

in kostbares Gut; ehört zu den Dingen,
eiten \X'e>rt ,erfind*

müßt< wenn sie nicht ela wäre Aber w

in Wirklichkeit ehe schönste, sutzungs-

mal ihrleistete Selbstverwaltung, wenn i

den ländli zirken be nete, daß sie ohne

• von der Bevölkerung in elen mittleren

und vor allem in den grofien Städten Ober¬

st t würden, falls Vorstand unel Ausschuß

S zusamn etzt waren, als es ihr*

Wünschen und Belangen entspräche, daß Grunel-

löhne, Beiti unel Le-istungen (besonders auch

Mehrleistu n) nach anderen An-

schauui etzt würden unel ehe Kran¬

pflege, die Unterbringung in Anstalten, die

Üeberwachung der Kranken wesentlich abwiche

ve Eri ihrui
.
die mar» aut diesem Ge¬

biete in kleineren Ortschaften unel in eler zer-

s? »hnenden Bevölkerun immelt hat.

Mai ie* nieht ein, elaß man l>ei einem Auf-

«hen der Land- in den Or'tskrankenkassen

durchschnittlich billiger zu arbeiten imstande

i. Fs mag wohl sein, elaß die-s für elie Orts¬

ki a issen zutrifft unel jür sie- eine-n aller*-

ifs augenfälligen Nutzen bedeutet Aber kann

denn ernstlich elen bisher in den Land-

krankenkassen Versicherten und ihren Arbeit-

ebem zumuten, elaß sie» die- sehr hohen Ver-

waltungskosten tür Beamte und Angestellte, für

stattliche Bauten urul deren innere Einrichtungen
mit aufbringen, die» im Laute de-s letzten Jahr-

hnts in vielen Städten aufgeführt sind unel

och erstehei Die Billigkeit und ehe verstän¬

de Rüe ksicht gebietet, daß man in elieser

Beziehung die- lYennungslinie fortbestehen hißt."

Soweit Herr von Frankenbeq Der Artikel

ht aber das Maß einer sachlichen

Meinungsäußerung weit hinaus, se. dafi eine

Erwiderui notwendig erscheint. Auch wir

Schlagwörter und deren Benutzung ab.

W wir iber untl Zersplitterung in de-r

Sozialversicherui im allgemeinen und d»

Ki ankenvei Sicherung im besonderen verstehen,

ist wesentlich mehr als ein Schlagwort Wenn

trotzdem oder gerade desi n zu der

II zeugui ekommen sinel, (laß «lie» Beseiti-

• sei Zersplitterung unbedingt notwendig
inn wollen wir die-s auch zu begründen

u< he

Es geht be-i diesem Meinungsstreit um die

Fi gionale oder berufsständische Gliede¬

rte Krankenversicherunf Dabei müßte

doch eigentlich selbstverständlich sein, daß

die Kranl Sicherung, die* de-n Gemein«

verköi pei t und auf de-n (ii und-

Einei füi alle und alle für einen aufgebaut
i^t, nicht dei Pflege und Nahrung von Berufs«

u; St mde. anken dienen darf. Fs besteht

kein Zw darüber, daß die Kranken-

rung am besten durcl ihrt uud von

I i n klein» • i lenfalls nicht

a! zirk u: und idurch

hnell und übersichtlich arbeiten V en, wei¬

ae I, aueh alle leichten und kurze Fälle von

in überwacht werden können. Zuden

müssen die Versicherungsti r von den Be-

ligten leicht erreichbai Wollte n nun

•?
• den Berufsgedanken in der Krankenvei

in dei Ve >i srrun



rücken,, elann würde dadurch eil Um
kleiner und leistungsunfähigei K n entstehen;
für die Versicherten würde d schon jetzt b

tehench Unübe htlichkeit d« K nzu-

gehorigkeit neu heillosen Verwirrui

führen, so daß eine- einwandfreie Durchführung
der Krankenversicherung nicht mehr möglich
wäre. Die* Notwendigkeit und Daseinsberechti¬

gung de-r Ersatz- oder Berufs- sowie Betriebs"
und Innungskrankenkassen ist schon aus diesem

Gesichtspunkte- heraus zu verneinen. Begrüßens¬
wert ist deshalb, dafi dei unsinnige-n (iründereu

von Innungskrankenkassen elurch ehe Notver¬

ordnung schon e-in wenig gesteuert wirel urul

elaß überhaupt die Neugründung von Kranken¬

kassen nur not h mit Zustimmung eh-r betref¬

fenden volljährigen Arbeitnehmer möglich ist.

Was die Notverordnung aber leider unterlassen

hat, ist elie dringend notwendige Beseitigung
de Nebenein a nderbesteh e n s von

Orts- und Landkrankenkassen. Zumindest

müßten elie Möglichkeit« iner Verschmel¬

zung wesentlich ausge baut werden, vielleicht

dahin, dali die Kassenvo oder Ausschüsse

ohne weiteres e*i: Vereinigui beschließen

können.
In der Praxis ist es häufig so, daß elie Land-

krankenkasse- in einer gemeinsamen Geschäfts"
stelle mit eler Allgemeinen Ortskrankenk •

des gleichen Bezirkes verwaltet wird. Dabei
entstehen unzahlige- Schwierigkeiten und Unzu¬

träglichkeiten, dah z. B. für jede Kasse unter¬

schiedliche Formulare tür Krankenscheine, Zahn-
behandlungsscheii Verordnungen, Rechnun¬

gen, An- und Abmeldungen vorhanden sein

müssen, daß Haupt- und Gegenbücher unel alle

Hilfsbücher, die* Hebelisten unel Sollisten sowie

elie Mitglieder- und Krankenkarteien für ie»ele
Kasse getrennt zu führen sind, elaß ferner alle

Statistiken, die Voranschläge und Rechnungs¬
abschlüsse naeh den Kasse*n getrennt aufzu¬

stellen sind, daß zwe i Ausschüsse und zwei

Vorstände vorhanden se-in müssen usw. Alle

eliese Schwierigkeit! kann nur dei richtig
kennen, der täglich unter ihnen zu arbeiten hat.

Urul außerdem: sehr Faulig ist es der Fall, dafi

beispielsweise I landwerksmeister einei. oder

einige Gesellen oder Lehrlinge und daneben
e-ine» Hausgehilfin beschäftigen. Di Arbeit¬

geber müssen von zwei Krankenkassen Formu¬

lare vorrätig halten, von zwei Kassen bekommen
sie Beitragsrechnungen; die- Beiträge sind

meistens verschiede] sen, die Grundlöhi

unel elie Le istungen tmen nicht überein usw.

usw. Alle* diese Umständlichkeiten sind füi die

Versicherten und füi die Arbe r-

ständlich; die enden etzlichen Be¬

stimmungen, aul die d Doppe il zurück¬

zuführen ist, sind nah in der heutigen
Notzeit gai nicht zu verantworten. Dafi le

elie- Kreise von • Verschmelzung in dei

Kranke herung nichl sein erbaut sind,

die nst am laut* n «iber di* „Bürokrat
und die ufgeblähten Vei u altui

schrei* mutet ga z eigenartig ai Di* ist

abe-r ein Beweis dafür, dafi gegen die Ver¬

schmelzt nur politische Gründe sprechen.
Einei < hlichei ( irund t ür d Nebe ein-

cinelei bestehen VO I I & uivlLandki.ua issen

gibt *s naht. Die Beit und Barleistung*
würden für d -krbeit-

in eii tmen Krankt
kasse schon elurch die geringere Grundlohnhöhe
niedrige*: s für die Industriearbeiter. D

die Sachleistungen für e*inen landwirtschaftlich
Arbeiter nun unbedingt schlechter oder, wie

mar) sich vorsichtiger ausdrückt, anders geartet
in müssen als tür elen oft im gleichen Hause

wohnenden Industriearbeiter, ist nicht recht
einzusehen. I) Behauptung, daß be-i einer

Verschmelzung die» landwirtschaftlichen Arbeit¬

nehmer und deren Arbeitgeber die hohen Ver¬

waltungskosten dl t )rtski ankenkassen nüt

übernehmen müßten, w&re erst noch zu be¬

weisen. I) i ist aus «h-n Statistiken leicht

[sichtlich, elaß di Ortskrankenk n den

Landkrankenkassen in finanzieller Beziehung, mit

vorbeugender Gesundheitsfürsorge, mit Gewah¬

rung von Mehrleistungen u.a.m. weit voraus

sind. Die Ausschüsse unel Vorstände würden

doch bei überwiegend landwirtschaftlichen
Betrieben und Mitgliedern aueh überwiegend
aus Fandwirten und landwirtschaftlichen Arbeit¬
nehmern bestehen. Von einer Vergewaltigung

r Landwirtschaft oder ähnlichem kann also

gar nicht gesprochen werden. Will man nun

abe-r den Namen „Ortskrankenkasse" keine

falls gelten hissen, elann nenne man die» einheit-

hen Gebilde, soweit sie» Landkreise* umfassen,

,,Kreiskranke;tk asv. oder ,J hz irkskranken-

kasse". Dei Nanu» elürtte» tür die Verschmel-

zungsbestrebungen nicht hinderlich se-in.

Jedenfalls, unel das sei hier mit aller Ent-

hiedenheh betont, liegt de»m Haushalts-

Ausschufi eies Reichstages, der jetzt elie» Not-

verordnung zu beraten unel Aenderungen vor¬

zuschlagen hat, die Pflicht ob, gerade auf diesem

(Iebiefe das bisher Versäumte nachzuholen und

die- von allen sachlich und unvoreingenommen
denkenden Praktikern und .Theoretikern ge¬
forderte Vereinheitlichung einen guten Schritt

vorwärts zu bringen.
Die- jetzige Notzeit erfordert raten!

K. Kalimeier, Hameln.

Die strafrechtliche und zivilrechtliche Ver¬

antwortlichkeit des Unternehmers bei Ver¬

letzung von Unfallverhütungsvorschriften.
Be-i der 1 ie htung d- Rechtsfolgen dea

Außerachtlassung von rechtswirksam erlassenen

Unfallverhütungsvorschriften drr Bei ufsgenos-
ischaften odei der staatlichen Polizeibehörden

i( lewerbepolizei, Bei gpolizeibehöide usw.) sei¬

tens d»T Betriebsunternehmer (Mitglieder dei

Berufsgenoss nschaft) ist zunächst die* Unte

Scheidung zwische n strafrechtlicher und zivil-

htlichei Verantwortlichkeil (und in letzterem

Sil • Schaden« flicht) des Unternehmers

(ui Lei diesem Gleichgestellten) zu tfreffen;
denn beide Rechtsfolge] d nieht nur in ihrem

I bnis und in ihi ein ganzen Ziel von einand
rundverschi n, sondern aueh hinsichtlich

ihrei materiellen Vora tzungen, In subje
• i Bei (d. h. hinsic htlie h d* r F

s str. htlich ode Zivilrecht

Vei intwortlichen) ist zu prüfen, ob de

liehe H hmei des betreffenden Betriebes

allein VI ch / I machen ist für d

Nichtbeachtu r Unfallverhütungsvorschi
( .. .

. i beti ie bes oder ob neben ih

lere P* - B» •' ¦

• b
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sind, nm insbesond

lei (i: teure), Me
.
Vor¬

an ist die Feststellung dei • at-

bjektiven Haftpflit ht. ah ae

» und in* ie ntliche 1 Internehn

(Inhah des fraglid • Gewerbebetriebes)
sti htlit he <ah*i Etliche Ver¬

tue hke d Nie htl htung de

i Infal schril ü Per-

5 Beti ab« s abv en kam».

W «is zunächst die sn chtlich* Seite dei

Nie lit htung von Unfallverhütungsvorschrif-
t* ^betrifft, se> kommt hier zunächst die» iür

ille dem An. lungsgebiel der Gewerbeord-

unterliegenden hen Beti iebe

maßgebli* Vorschrift des ^ 151 GO. in Be

tracht, dn sowohl die ae strafrechtliche

\* twortlichkeit des Gewerbetreibenden wie»

auch diejenige dei von ihm angestellten Per-

se lesse behandelt. Bestimmt wird hiei

: dii h folgendes: ..Sinei bei dei Ausübung eles

bes polizeilich Vorschriften (die von

• r Gewerbepolizei aut (Wund des ^ ll*>d GO

zm Verhütung von Unfällen getroffen worden

and g ifi >i $12 dei Reichsveisicherungsord-
aui eh beteiligten Berufsgenossenschaften
mitzuteilen sind) von Personen übertreten wor-

n, die di Gewerbetreibende zui Leitung
des Betriebes e>el**r eines Feiles desselben odei

/ui Beaufsichtigung bestellt hatte. s<> trifft die»

Strafe dies • letzteren (Leitungs- oder Aufsichts¬

personen)« Dei ( Gewerbetreibende i^t neben

denselben strafbai enn die Uebertretung (dei

polizeilichen Vorschriften, s. oben) mit seinem

Vorwissen begangen ist odei \%e»nn e-r bei der

nach den Verhaltnissen möglichen eigenen Be¬

aufsichtigung des Betriebe dei bei der Aus

wähl oder dei Beaufsichtigung de i Betriebs-

leitei enle-i Aufsichtspersonen es an dei er-

rderlichen Sorgfalt hat fehlen 1 issen." Die

strafrechtliche Verantwortlichk-e trifft also

«ch diesei (> zesvorschrift jedenfalls die

Beti iebsleitei «Klei Beaufsichtigungspersonen
des Betrieben, wenn sie von dem Betriebsinhabe

zu diesei I itigkeit angestellt worden und von

* sen polizeilie hen Vorschriften (insbesondei
Unfallverhütungsvoi schi iften mit pe ilichem

C harakter), außerdem abei zugleich aueh unte

den bezeichneten Voraussetzungen den B»

trk»b selbst. In letzterer Beziehung ist

sbesondere bemerkenswert, daß diese straf¬

rechtliche Vei intwortlichkeil des Betriebs
inhah»as selbst durchaus nicht etwa Vorsatz be-

i Uebertretung dei polizeilichen Vor-

hrift erfordert, i-x genügt vielmehi hierzu

KÜglich ViHu.svii nämlich bezüglich dei

U* i bezeie Kneten AngesteJ] l n-

Aufierachtlassung dei

hen Sorgfall (d. h. also Fahrlässig
_e h den V nissen möglichen

B ifsie hl iu : Beti ie be s (was
Hand dei vi a liegendei. i**w eil

Ve ti sn. des Betriebes je»d< sm last

Nt. dei bei d \ is* : odei dei

Beaufsichtig mg d< Betriebsleitei odei \ isi

Be lufsichtigui sei

Angestellte turg dem Betriebs-

h _b* r ol se :•:___•¦ eben st ine Angestellt *n

d. I > w ahn* Aufsicht Ul Aus-

ihlpflicht «les Betriebsini wird v*

Reich ht in ständigei Rechtsprechung in

schärfstem Sinne ausgelegt und demgemäß be-

i eits leichte Fahrlässigkeit de»s Unternehmers

(Inhabers des Betriebe s) als zu seiner eigenen

strafrechtlichen Verantwortlichkeit hinreichend

bezeichnet. So hat das Reichsgericht in seiner

Entscheidung vom 16, Februar 1926 (l D 43/26,
Deutsche Bergwerks-Ztg. 1926 S4) denotandpunkt

genommen, dab Aibeitgeber, Betriebsleiter,

Meister, Vorarbeite! wegen fahrlässiger Körper¬

verletzung oder fahrlässige»! rötung mit Ge-

tüngnis- oder Geldstrafen belegt werden können,

wenn sie» dtuch Aufierachtlassung der in Frage»

kommenden Unfallverhütungsvorschriften (siehe
oben c^d»»r derjenigen, die* von den Beruisge-

nosscnaehaften auf Grund der $$ 843 uff. RVO.

*>der von dem Reichsversicherungsamt auf

drund des § o3<> RVO. - Be«r. z. RVO.

315 i Betriebsunfälle, sei es auch nur fahr¬

lässigerweise, verursacht haben. Bei dem der

Entscheidung des RG. vom S. Februar 1926

(IV 222 278/25) zugrunde liegenden Sachver¬

halte hatte der aut Ersatz der Aufwendungen

seitens der Berufsgenossenschaft verklagte Ar¬

beitgeber zu seiner Entschuldigung u. a. be¬

hauptet, dafi ei die» Unfallverhütungsvor-
schriften bezuglich der fraglichen Punkte nicht

genügend verstanden, also höchstes mit

leichter Fahrlässigkeit gehandelt habt». Gleich¬

wohl verurteilte das Reichsgericht den be-

klagten Arbeitgeber (das Mitglied der Ge¬

nossenschaft) zui Erstattung allei de*r Genos¬

senschaft durch den betreffenden Betriebsunfall

entstandenen Aufwendungen an Unfallrente,

Krankengeld usw., weil ersterer den Betriebs-1

untall fahrlässigerweise dadurch venu sacht

habe, dafi er eine Betriebseinrichtimg nicht mit

den genauen in den einschlägigen Unfallver-

hütungsvorschi iften vorgesehenen Schutzein¬

richtungen versehen hatte»; trotzdem in diesem

Urteil die Feststellung getroffen worden ist,

ifi die Berufsgenossenschaft selbst die Be-

achtung oder Befolgung de r Unfallverhütung»'

voi schütten nicht durch eine rechtzeitige und

sorgfältige Revision der Betriebseinrichtungen

sichergestellt hatte (Haftung des Unternehmers

gegenüber den Genossenschaften in diesem

Sinne- ergibt sich aus $ 903 RVO.). Diese straf¬

tet ichtliche Feststellung der Verantwortlich¬

keit des Unternehmers ist für dit» in diesen

Entscheidungen behandelte zivilrechtliche Haf¬

tung des Unternehmers gegenüber der Berufs-

nossenschaft aus ^ 9OT RVO. von gröfiter

Bedeutung
Die strafrechtliche Verantwoi tiiehkeit de

Unternehmers ergibt sich bei dea hie-r regel¬

mäßig nur vorliegenden Fahrlässigkeit dt*s-

selben sodann, de fahrlässige Tötung und fahr¬

lässige Körperverletzung (als Fo des hier

unterstellte! mähen info Aufierachtlassung
ui Unfallverhütungsvorschriften verursachten

Betriebsunfalles — Verletzung des Versicher¬

ten —) in Betracht kommen, aas den Vor¬

schütten dei §S 222 und 250 Absatz 2. So be-

oht ?: 222 Abs. 2 StGB, mit höhtei krimi¬

neller den rätei (I den fahl g

ndelnden Unternelan« md das Mitglied dei

Berufsgenossenschaft )9 wenn dieser tu dtr

Aufmerksamkeit, d aus de Augen

tzte, i Amtes, Berufes oder

Gewerbes besonders verpflichtet war*4, so aueh
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in bezug auf fahrläss Körperverletzung Ab¬

satz 2 des § 230 StGB. Der Begriff des Ge¬

werbes im Sinne di« Strafvorschriften ist

hierbei nicht darauf beschrankt, dab das frag¬
liche Ge»werbe di haftbaren Unternehmers

gerade unter die»jenigen der Reichsgewerbeord¬

nung fallen müßte* (vgl, hierzu auch ob; \us-

führungen); ferner ist nach der weiten Au

iegung des Reichsgerich:s (RGSt. Bd. 34, S. 63)

bemerke*nswe»rtf dal* zu elem Ge>werbebe»trieb im

Sinne dieser vorerwähnten Strafvorschriften alle

Hilfs- und Nebenverrichtungen zühh^n, die d**n

Betrieb unmittelbar odeu mittelbar fördern. Im

übrigen werden zu der hier behandelten Frage¬
eier Unfallverhütungsvorschriften diese Strafvor¬

schriften von der herrschenden Ansicht in der

Literatu und Rechtsprechung dahin ausge¬

legt, daß bei Unfällen, die* auf Aufierachtlassung
in Prags kommender *»inschlagige»r Unfallver-

hütungsvorschritten, Betrie^bssichea ungsvor-

^chriften und ähnliche»! Vorschriften zurückzu¬

führen sind, alle diejenigen Personen stratrecht-

lich verantwortlich sind, die* den Betriebsunfall,
sei e*s auch nur unter leichter Fahrlässigkeit da¬

durch verschuldet (und auch im Rechtssiniu»

verursacht oder mitverursacht) haben, daß sie

entgegen ihrer berutsnotwendigen Soi gfalts-

ptlicht elie Einhaltung der betreffenden Unfall¬

verhütungsvorschrift (s. oben) unterlasse »n

hatten (vgl. auch hierzu die bereits oben er¬

wähnten R< ichsgerichtsurteile vom S. und lö.Fe¬

bruar 1926). Da der Unternehmer des Betriebt

in erster Linie derjenige ist, der elie für seinen

Betrieb geltenden Untallverhütungs- und son¬

stigen Betriebssicherungsvorschriften zu beob¬

achten oder auszuführen hat, so ist er naturgemäß
auch grundsätzlich der nach diesen Strafvor¬

schriften des StGB, strafrechtlich Verantwort¬

liche. Wie weit außer dem Unternehmer, wenn

dieser Gewerbetreiben ler im Sinne» der GO. ist,

noch dritte von ihm angestellte Personen straf¬

rechtlich verantwortlich sind, ergibt sich aus

der bereits oben behandelten Vorschrift eh

$ 151 GO« (s. obige Ausführungen hierzu), wo¬

bei jedoch zu beachten ist, daß es sich hierbei

tun Uebertretung von polizeilichen Vorschriften

(hier Unfallverhütungsvorschriften also polizei¬
lichen Charakters) handeln muß. Soweit es sich

ferner um Unternehmer im Sinne» der Reichs¬

versieherungsordnung (Mitglieeler einer Berufs¬

genossenschaft) handelt, kommt bezüglich dieser

Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
tür Auß« htlassung von Unfallverhütungsvor¬
schriften des Unternehmers oder dritter von

ihm angestellter Personen die hierfür besonders

gegebene Bestimmung des $ 9\i RVO, in Be¬

icht. Nach Absati 1 dieser Vorschrift „darf

der Unternehmer die Pflichten, ihm aul

(ii und dieses Gesetzes (de»r RVO.) obliegen,
Betriebsleitern, soweit es sich nicht um Ein-

i ichtungen von Ur fallverhütungsvorschriften
handelt, aueh Aufsichtspersonen oder andi ren

Angestellten ines Betriebt übei tragen".
Daraus ergibt sieh zunächst, dafi der Unter¬

nehmer des Betriebes die Erfüllung oder Ein¬

haltung der betreffenden Unfallverhütung^ or-

schriften in • zu er und wirksame

Wen in Betriebst seines Betriebes über¬

tragen darf, für welchen Fall dann die* straf¬

rechtliche Verantwortlichkeit aueh den Betriebs¬

leiter trifft, nicht d* Unternehi • Betriebs¬

leiter in diesem Sinnt sind Personen, elie die

obere» Leitung des Betriebes innehaben oder an

dieser Leitung teilhaben, wobei bei großer-
Betrieben Betriebsleiter auch für abge nzte

1 eile des Betriebes bestellt werelen können; das

bestimmt denn ach ausdrücklich Absatz 2

dieses $ 913 RVO. Neben ihnen, nämlich nebt

dem Betriebsleiter, oder bei mehreren, den Be-

triebsleitem ist nach dieser weiteren B

Stimmung „der Unternehmer strafbar, wenn

1. die Zuwiderhandlung mit seinem Wissen ge¬
schehen ist, 2. er bei der Auswahl oder BeauF

sichtigung der Stellvertreter (hier der Betriebs¬

inter) nicht die im Verkehr erforderliche Sorg¬
falt beobachtet hat; in diesem Falle darf gegen

den Unternehmer auf kenne andere Strafe als

auf Geldstral erkannt werden44 (vgl. auch

Absatz 3 dieser Vorschrift über die Haftung des

Unternehmers be»i Nichtbeitreibung der Geld¬

strafe, die e-in Genossenschaftsvorstand fest¬

gesetzt hatte). Umgekehrt folgt weiter aus dem

erwähnten Absatz 1 dieses $ 913 RVO., daß der

Unternehmer sich von seiner eigenen alleinigen
Verantwortlichkeit (abgesehen von der letzt¬

erwähnten Verantwortlichkeit bei von ihm be-

stellten Betriebsleitern) für die Erfüllung der

ihm obliegenden Pflichten der Unfallver¬

hütungsvorschriften seines Betriebes nicht da¬

durch zu betreuen vermag, daß er die Erfüllung
dieser Vorschriften

T,Aufsichtspersonen oder

anderen Angestellten seines Betriebe über¬

traft. Denn eine derartig Uebertragung
eigener Pflichten de-s Unternehmers ist eben

gerade fttr die hier behandelten Unfallver¬

hütungsvorschriften verboten und daher recht¬

lich unwirksam und unzulässig, so daß also

demgemäß auch die strafrechtliche eigene Ver¬

antwortlichkeit de*s Unternehmers bei derartigen

etwaigen Uebertrogungen seiner Pflichten

seitens dt letzteren (auf diese Aufsichts-

personen oder anderen Angestellten) nadi wie»

vor bestehen bleibt. — Mit Rücksicht darauf,
dah Inhaber größerer gewerblicher oder in¬

dustrieller Betriebe meist nicht Einzelpersonen,
sondern Gesellschaften (mit ode»r ohne

juristische Persönlichkeit) sind, mußte dann

noch von dem Gesetz für letztere besondere

Regelung bezüglich der strafrechtlich verant¬

wortlichen Personen getroffen werden, was

durch den $ "\2 RVO. erfolgt istr wobei dieese

Bestimmung jedoch nur für die von der RVO.

ibst angedrohten Strafen gegen Unternehme

Geltung hat. Fs stehen nämlich hiernach dem

Unternehmer gleich: F wenn es eine Aktien¬

gesellschaft, ein Versicherungsverein auf Gegen¬

seitigkeit, eine» tragene Genossenschal

eine Innung oder andere juristische Person ist

die Mitglieder des Vorstandes, 2. wenn eine

G. m. b. IF Unt* a ist, der Geschäfts

führer, vgl. weiterhin auch Ziffern 5 und 4 füi

and* ( s haftsformen. — Die st; cht-

liche Vei vortlichkeit naeh den ol

len ßfemeinen Bestimmung* d-

Reichst | 2, 230 StrGB.) ist ii

wesentlichen bei di* Gesellschafte di

leiche trifft also bei Gesellschaften mit

aastiseher Pe s rdichkeit das ausführende Or-

•- seil , den Vorstand (bei mehr

gliedrigem Vors! md diejenigen Personen, dk

als Betriebsleiter d. Unfallverhütui

mszufüh] hatten) bei <
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Abs.it/ 5 in Verbindung mit $ 9 R\'0. für

die H :r ii »nüber Kranken! n usw.

ol i htliche I Die zivil-

rechtliche Haft Unternehn gegen-

• ibe*r en v* herten Arbeitneh n be¬

stimmt i hii ¦ h > 303 RVO. (Haf-
tui,_ ir bei vorsäl er Unfaüverursochung
nd ZUI str ichtlich»

Pestst* lei B* j dieser Haftui

r Höhe ich). War der durch den B'triebs-

untall Verl Arbei* e-ine- versiche¬

re I mt siel: die zivil-

che Hatte U ehmers dieser

der >^ 613,

276 BGB. <H g für Von und Fahrlässig¬
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Rechtsai r I)r. Hans We*rn**burg,
Berlin-St*

Behördetumgestellte und § 180 RVO.

Als die Xotvi n, b _te s

neben vi- lern U ch die A cht,
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Welche Auffassung ist richtig lim die

Frage zu beantworten, : ise wir uns über

die Entstehung d* r Notverordnung, soweit s

die Krankenv* herung betrifft, und des § 1^

RVO. in der neuen Fassung klar werden.

Die Bestrebungen, eine Reform d>»r Kranl

Versicherung durchzuführe nnd b ntlich

schon si it Jahren zu beobachten. Ziel «

se*ine*r/a*itf offenb. nde* in der Kranken-

versicher za beseit und d: if d

Weis- freiwerdenden Mitt dann tür ei

weitere Verbesserung r Leiste n zu ver¬

wenden. Erst die wirtschaftlic'. . itwickhn

in diesem Jahr zu g az

äderen Gründen beabsichtigte Retorm nun zu

verwenden, um e-ine Senkung der Beitraf
durchzuführen und damit - Ausgleich für

die erhöhte-n Arbeitsl iversicheni Bjsb*
zu schaffen.

Ein leil der in der Notverordnung in d-

Abschnitte-n 's Kranl rersichenmi ent¬

haltenen Vorschritten also unter d-

rsprünglichen Aut Mi nde zu be¬

seitigen, entstand- ad- rer Teil s* ntlich

durch di-e unbedingte Vot digkeit, Erspar¬
nis chenr beeintl

Die hier in Fi stehendei Vorschriften
_

hören zweifellos zu de ersteren Gruppe von

Vorschriften, dn* schon seit Jahren G* md

lebhafter Erörterung waren.

D itimmung ist nämlich aus dem G*-

danken heraus entstände lai I > Krankengeld
lediglich I tz für den fortgefallenen Lohn se-in

soil. und dafi daher für das Krankengeld sein»

Natur nach kein Raum mehr ist, sobald Lohn

oder Gehalt neben de-m Krank iter

:hlt werden. D Fall liegt bei Hand¬

lung n vor, die Ij des Handel-

gese-tzbuche-s Anspruch auf Fortzahlung

Gehalts für h Woe I haben unel n eben dem

Gehalt im I ihi
*

kengeld erh l a.

Ganz and ht N I ••

hord haben nen

Falle Anspruch ilts

unter Ab/u. tzlie he B i-

gen. Das heibt mil »rten, dah R h,
Staat usw. ihren Ang st*

* im F

Krankheit, di* ie sunfäl ht, i n

•m Kranke An¬

stellte 1 ichlich B- y in Höh
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Angestellte und Beamte.

aus Sä 55tt,cntlassungsstreltigkelten
705 RVO.

D Minister für Volkswohlfahrt
W) III 5115 ___!. T i en¬

den Erl us an dk ( ter her-

Dui :.e V n de 6, 705 RVO

wird tur „Streitig- as dem Dienstverhält¬
nis de r A stellten« <: le i Dienstord-

n heidung
der \ sbehörden eingeführt und von

r die / hreitung des Rechte-
v\ gemeinen Gerichten — jetzt

ier. Arl»« htsbehörden — abhängi
r !>?: Zusatz

..
:.•• dei Dienstordnung

fUehe ist bishei lusgelegt worden,

dafi - tigke ius einem Dienstord¬

ne unterstehenden Dienstverhältnis r-

\% en sein müsse; dagegen wurde» bisher

cht verlangt, dab de-r beteiligte Angestellte
zui Zeit der Erhebung de-r gerichtlichen Kl

<: dei Dienstordnung unterstehen müsse. So

hat n ntlich das Reichsversicherungsami
ie ii elie Ansprüche der im Ruhestand befind¬

liche Angestellten und ihrer unterbliebenen
¦ c h 705 di Reichsversieherungsordnung
itschieden. Aber auch das Reichsgericht hat

venchiedentlich in Fallen, in elenen der An-

gestellte /ur Zeh der Erhebung eler KI be-
its de-r Dienstordnung nicht mehr ante md,
is Verfahren dea Reichst ersicherungsamte

nicht beanstande! (vgL ntscheidungen d»

Rei< erichts in Zivilsachen Band 1()3 S. 23ö

und Breithaupt, Sammlung von Entscheidungen,
Band XV S. 511). D ch ^ 358 Abs. 1 Satz 3.

Abs Abs. 4 Satt 2. § 705 Abs. I, 2, Abs. 4

RVt >. die Not linken i ^ Vorbescheide

dei Versicherungsbehörden unel die dadurch

bedingte Zulässigkeit 'ies Reehtsw i vor den

Arbeitsgerichten auch tur de-n Fall eler Kündi-

und Entlassung besteht, würde die von

einem 1 Indesarbeitsgericht vertretene ander-

usleegung de-n Erfolg haben, dab

die Zui s Rechtsweges in solchen

Fällen imm» rst nach Rechtskraft de-r Eni

heidung über die iliche Berechtigung der

Kündigung i Entlassui stellt werden,
und dab die Bind richte ar. Ent-

heidung d» Versicherungsbehörden üb

is Vorliegen eines wichtigen Kündigungs-
grunck irch unmittelbare Anrufung d»

Arbeitsgerichts umgangen werden könnte.

Damit eine Klärung der Rechtslage im Wei

r Rechtsprechung erreicht wird, empfiehlt
>» sich, aut elie Krankenk Iahin einzu¬

wirken, daß sie in einem geeigneten Falle im

Berufun| irfahren be dem Landesarbeits

cht regen, wej eler rundsätzlichen

Bedeutung des Rechtsstreites die Revision g»

maß I &* Abs. 3 des Arbeitsgerichtsgiifsiii
/uzul 1.

Ich ersuche g l>enenfalls dementsprechend,
/u verfahren. In Vertretung: Scheidt.

Lernt frühzeitig Stenographie!

Mit der Entwicklung der Arbeitsweise in den

Sozialversicherungsbc-t rieben werden an den

t inze-lru-n Angestellten immer größere An¬

forderuntrer Ut. Diese Anforderungen be¬

ziehen sich vornehmlich auf die qualitative
Leistungsfähigkeit. Heute gehört beispielsweise
zu de Berufsgrundhigen eines jeden An¬

gestellten, auch ein Angestellten in der So¬

zialversicherung, die Beherrschung der

Stenographie». In den Prüfungen, die zur

ordnui iahen Anstellung in der Sozial-

^sieherung dienen, wird heute die Be¬

herrschung der Stenographie als Pflicht¬

fach verlangt. Wie bei allen übrigen Berufs-

kenntnissen genügt es auch bekanntlich be der

Erlernung der Stenographie nicht, diese nur vor

einer abzulegenden Prüfung zu betreiben. Um

wirklich leistungsfähig zu sein, bedarf es sogar

jahrelanger Uebung, SO elaß also allen den¬

jenigen, ehe die Stenographie beherrschen

müssen, anzuraten ist, sich so früh als irgend

möglich auf eliesem Gebiet zu betätigen.

Briefwechsel.

Mit einem in der Krankenversicherung tätigen
Angestellten im Alter von etwa 20 bis 22 Jahren

wünscht in Briefwechsel über berufliche Fragen
/u treten: Walter Herschel, bei der

Allgemeinen ( >rt*>krankenkassc L o w e n b e r g

in Schhs., Friedrichstraße 6,1. Interessent*

Ilen sich an die Adresse wenden.

Rechtsprechung.
Zu | I8<> Abs. I RVO., Ruhen des Anspruchs

auf Krankengeld bei Weiterzahlung *on

Gehall

an n Justiz Grund d

pr* A; l
dem

Y d- ladt Berlin, Be zirks-

abteilu cj Lichte nde Ei tscheidu

di di m R u h e n des A n -

uu* sti t.

ra 1
* ad: Der bei i Amtsgerie

Berlii Ite X. wai als

Mit d dei Be \ . om 10. bis 30. Augi
doch wurde dun mit

Rücksicht auf die* N i -

d i Reichs-

t vom - Juli 1930 k nseitig der

t, weil nach

^ 33 pi sehen Angestellfeentarits im

Krankheitsfälle Anspruch auf Fortzahlung des

habe. Durch die» Versagung d

Krank» geldbezuges fühlt sich Kläger be¬

sch jibt an, dab ihm im Krankheitsfälle

> Ai spruch auf voll» s Arbeitsentgelt
sonde»rn dafi von seinem Gehalt

Kürzungen in Höhe des Krankengeldes gemacht
rden. Bei diesen Kürzui sei der Arbeits-

nur noch als ein Zu :b aufzufassen,

und da das Krankengeld lediglich da ruhe, wo

der \ rte wahrend der Krankheit Arbeits¬

entgelt weiter F nne die Notver¬

ordnung in seinem Krankheitsfalle nicht zur

An düng kommen. Kläger stellt d \ntre

Bekl /rur Zahlung des Krankengeldes
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für die Zeit seiner Arbeitsunfähigkeit zu ver¬

teilen.

Seitens der Beklagten ist mit folgender Ein¬

wendung Klageabweisung beantragt worden:

Kläger habe nach den Bestimmungen des § 33

Absatz 1 des preußischen Angestelltentarit»
Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts — auch

in Krankheitszeiten. Dieser Anspruch weroe

nicht beseitigt durch die Bestimmung des

Absatz 2 des $ 33 des genannten Tarifvertrages,
nach welcher Kläger sich den Abzug desjenigen
Krankengeldes gefallen lassen müsse, auf das

er nach anderweitigen Vorschriften Anspruch
habe. Die Bestimmungen des Absatz 1 a. a. O.

seien die primären und gingen denjenigen des

Absatz 2 vor; letztere kämen nur dann in Be¬

tracht, wenn neben den Ansprüchen aus

Absatz 1 noch solche au: Grund anderweitiger
Vorschriften beständen. Derartige Ansprüche
seien aber hier nicht gegeben, weil sie eben

wegen des Gehaltsanspruchs aus Absatz 1 zu

ruhen hätten. Für den Arbeitgeber des Klägers
entfalle rechtlich die Möglichkeit, das Gehalt

um das Krankengeld zu kürzen, weil das

Kürzungsrecht der Kasse vorgehe.
Gründe: Die Notverordnung des Reichs¬

präsidenten vom 26. Juli 1930 bestimmt auf dem

Gebiete der Krankenversicherung zu § 189 der

Reichsversicherungsordrung, daß der Anspruch
auf Kranken- und Hausgeld ruhe, wenn und

soweit der Versicherte während der Krankheit

Arbeitsentgelt erhalte. Es war daher zu prüfen,
ob im vorliegenden Falle der Anspruch auf den

Krankengeldbezug zu rchen hatte oder nicht.

In dem Tarifvertrag, der der Beschäftigung
des Klägers zugrunde liegt, wird den Arbeit¬

nehmern grundsatzlich der Anspruch auf die

Weiterzahlung der vo len Dienstbezüge ein¬

räumt, allerdings sollen die Bezüge bei den

gegen Krankheit versicherten Angestellten um

das Krankengeld gemindert werden. Der Ver¬

such des Klägers, den Arbeitsentgelt nur als

einen Zuschub hinzustellen, mußte scheitern.

Das Versicherungsamt steht auf dem Siand-

punkt, daß die in der Form der Anrechnung
vorzunehmende Kürzung der Dienstbezüge dem

Anspruch auf ihre Fortzahlung niemals die

rechtliche Natur eines Zuschusses geben könne.

Von einem Zuschuß, d. h. einer zusätzlichen

Leistung zu einer Haeptleistung kann nur dann

gesprochen werden, wenn jene nach dem
Willen des Gebers als Sonder- oder Mehr¬

leistung zu einer Grund- oder Hauptleistung
von anderer Seite gewährt wird, weil di<^

nicht ausreichend erscheine. Wenn in de»n

ausdrücklichen Erklärungen des Gebers sein

Wille sich unzweideutig dahin äußert, dab |
unverschuldeten DienstVersäumnissen des Ar¬

beitnehmers der Arbeitsentgelt fortzuzahhn ist,

und wenn elann nur bei Bezug von Krankeng«
die Kürzung der vollen Vergütung um d

Krankengeld bestimmt wird, so ist damit «

Rechtsnatur des fortgezahlten Teiles der Ver¬

gütung als eines Ansp uches auf Arbeitsentgelt
in keiner Weise ändert. Der Zweck der

Kürzung ist dann liglich der, eine B

reicherung des versicherten Angestellten oder

eine übermäßige Versorgung desselben durch

das Zusammentreffen von vollem Lohn und

Krankengeld zu vermeiden. Nicht aber ist dei

ursprüngliche Zweck, nämlich die fürsorgliche

Weitergewährung des Gehalts dahin gewandelt,
dem versicherten Angestellten mit Rücksicht

auf seine unzureichend gehaltene Versorgung
durch die Versicherung noch eine ergänzende
Fürsorgeleistung zuteil werden zu lassen. Es

wfirde übrigens einer Umgehung der Notver¬

ordnung gleich kommen, wollte man bei

alledem hier von einer Zusatzleistung zum

Krankengeld sprechen.
Das \ ersicherungsamt hat im Falle des

Klägers eine Weiterzahlung des Arbeitsentgelts
und eine» Verpflichtung hierzu für vorliegend
erachtet. War dies aber der Fall, so mußte die

Verordnung über das Ruhen des Krankengeldes
Anwendung finden und es war die Beklagte be¬

fugt, dem Kläger den Bezug des Krankengeldes
zu versagen.

Der Wegzug eines einer Krankenkasse als

freiwilliges Mitglied angehörigen Vor¬

standsmitgliedes aus dem Bezirk der KK.

bildet keinen Grund für seine Enthebung
vom Amt gemäß § 24 RVO.f ebenso nicht

das Erlöschen der Mitgliedschaft des Vor¬

standsmitgliedes in einer wirtschaftlichen

Vereinigung von Arbeitgebern oder von

Arbeitnehmern, auf Grund deren Vor¬

schlagsliste das Vorstandsmitglied ge¬
wählt worden ist

RVA. Abt. f. K. u. InV., Aeußerung vom

? Januar 1930 (II K. 817 29), EuM. Bd. 26 S. 221.

Auf Anfrage einer KK. hat sich das RVA. wie

tolgt geäußert:
Vorbehaltlich einer Entscheidung im Rechts-

zage nimmt das RVA. nn, daß der Verzug eines

einer KK. als freiwilliges Mitglied angehörigen
Vorstandsmitgliedes aus dem Bezirk der Kasse

keinen Grund für seine Enthebung vom Amt

darstellt.

Eine Enthebung vom Amt ist nach § 24 RVO.

unter anderem geboten, wenn von einem Ge¬

wählten Tatsachen bekannt werden, die seine

Wählbarkeit ausschließen. Die Voraussetzungen

der Wählbarkeit sind in den §§ 12 bis 19 RVO.

erschöpfenel geregelt. Nach $ 14 Abs. 1 RVO.

ist als Vertreter eler Versicherten wählbar, wer

bei dem VTr. versichert ist. Hiernach bleibt

das freiwillige Mitglied einer OKK. trotz Ver¬

zugs aus dem Kassenbezirk wählbar. Eine Aus¬

nahme ist nur für freiwillige» Mitglieder einer

Betr.KK. in § 340 RVO. vorge»sehen.
Ist ein Vorstanels- oder Ausschußmitglied

einer KK. auf Grund der Vorschlagsliste einer

wirtschaftlichen Vereinigung von Arbeitgebern
oder von Arbeitnehmern oder eines Verbandes

solcher Vereinigungen gewählt, so hängt nach

der Auffassung des RVA. sea'n Verbleiben im

Amt nicht von dem Fortbestehen der Mitglied¬
schaft in dieser W-reinigung ab. Denn den von

einer solchen Vereinigung oder von einem

solchen Verband Vorgi srhlagrnen liegt im Falle

ihrer Wahl lediglich die» Pflicht ob, die Belan

der K oder die besonderen Belange ihi

Gruppe in dem betreffenden Organ der K

wahrzunehmen. Diese Personen brauchen da¬

her der Vereinigung oder dem Verbände, ii

deren Vorschlagsliste e aufgenommen waren,

überbau- nicht -n/ugehoren (tu vgl. auch

Fntsch. 3376. AN. füi RV. 1^20 S. IV 142, FuM.

d. RVA Bd. 24 S. 140 Nr. 50).
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Entscheidungen aus der Unfall¬

versicherung.

| 137 RYO. Abs. I Nr. 4c. Gemeindliche An¬

stalten für naturwissenschaftli. iizinische

chnische Untersuchui von Nah-

i ungs- oder (ienußmitteln als Laboratorien.

(EuM. Bd 21 S. 383.)

*j 537 RVO. Abs. I Nr. 4b. Preufiische Kre
und Provinzialhebammenstelle stellen ke-ii

arichtunge-n ir, i Wohlfahrtspflege oder im

Gesundheitsdienste im S des ^ 537 Abs. 1

Nr. 4b der RV I dar- (FuM. Bd. 27 S. 392.)

$ 537 RVO. Abs. 1 Nr. 4b. Landw. Um-

hulungsbetrieb zum Zwecke der Ausbildung
Arbeitsloser füi die- Landwirtschaft ist keine

Einrichtung dtr Wohlfahrtspflege. (EuM. Bd. 27

s \<>2.)

$ 537 RVO. Abs. I Nr. 4c. Physikalische und

chemis4 he- Laboratorien dei Schulen unterliegen
der UV. (FuM. Bd. 27 S. 393.)

$ 542 RVO. Zur Auslegung ehs $ 542 de-r

RVO. Die Bestimmuni ilt für die» Fülle, in

denen mehrei e Betriebe eines Unternehmers

rächt schon nach den $§ 539 bis 541 der RVO.

derselben Genossen** haft angehören. Fs braucht

sich rächt um selbständige Betriebe /u handeln,
/. B. gewerblichen Hauptbetrieb und landw.

Nebenbetrieb, wenn ^ >4o Nr. 1 nicht vorliegt.
(Bayer. LVA.) (EuM. Bd 27 S. 373.)

§ 545a RVO. I)e»r Weg, der /u dem Zwecke

unternommen wird, nach Arbeit nachzufragen,
unterliegt nicht dem Versicherungsschutz.
(Bayer. LVA.) (FuM. Bd. 27 S. 374.)

| 545a RVO. Die* Teilnahme an einer vom

Bauherrn veranstalteten Hebefeier steht mit

dem Baubetrieb in keinem Zusammenhang.

Unfall auf Weg von Hebefeier nicht entschädi¬

gungspflichtig. (Bayer. LVA.) (EuM. Bd. 27

375.)

$ 545b RVO. Für die Anwendung des ^ 545b

der RVO. ist kein Raum, wenn die* Beförderung
des Arbeitsgeräts nach der Beendigung dei

schaftigung im Betriebe zeitlich und tatsach-

h mit der Rückkehr narh dem Wohnsitz zu¬

sammenfallt. (FuM. IM. 27 S. 376.)

$ 547 RVO. Fi krankungen der Nerven duich

Arbeiten mit Prefiluftwerkzeucren (Anl Nr. 14

dei V. vom II. Februar 1929) sind keine B

rufskrankheiten im Sinne der V. vom II. I

bruai 1929. (EuM. Bd. 27 S. 377.)

%f 547 RVO. Sehv. Staublungenerkrankung
in einem Porzel etriebe Fall de-r Anerken-

i ung. (FuM. Bd. 27 S. 37?.)

$ 547 RVO. Wird in einem Teilbetriebe de

baus Metall bearbeitet odei verarbeitet,
ist diesi I* IIb« trieb als Betrieb der Metall¬

oder -Verarbeitung im Sinne de

Nr. 13 dei Anlage dei V. un ll.Februai 1929

anzusehen. (EuM. Bd. 27 S, 379.)

^ 547 RVO. Die Bearbeitung von Eisen und

st als Bearbeitung von Metall irn Sinne

dei Nr. IS d» V dei V. vom ll.Februai

1929 anzusehen. (FuM. Bd, 27 S. 370.)

Zusammengestellt von E. Schönlein Adlershof,

Entscheidungen
des Reichsversicherungsamts.

Mitgeteilt vom Senatspräsident Eh*. F. Bothe»,
Berlin.

Die mit
* bezeichneten Entscheidungen sind

zum Abdruck in den Amtlichen Nachrichten

(AN.] und Entscheidungen und Mitteilungen
(EuM.) bestimmt

I. Invalidenversicherung.

1. Z u r A n w e n d u n g d e s $ 1237 letzter

A bsat / RVO.

Uie» Vorschrift im § 1237 letzter Absatz der

Reichsversieherungsordnung, wonach Bezieher

von Ruhegeld aus der Angestelltenversicherung
auf Antrag von der Invnlidenversicherungs-
ßflicht befreit werden, gilt auch für solche

uhegeldempfänger, denen das Ruhegeld wegen

Vollendung des 05. Lebensjahres bewilligt ist.

Unter den die gesetzliche Versicherungsfreiheit
."•wisser Rentenempfänger vorschreibenden

i; 1230 der Reichsversieherungsordnung fallen

sie nicht.

• F. de. RVA. Abt. II vom 23. September
1930. II1 287/30 (/. vol. AN. 1930 S. IV 441

Nr. 3866).

2. Z u r P r a g e des „ü b e r w i e g e n d e n

Unterhalt s".

a) Bei der Prüfung de»r Frage, ob der Stief¬

vater das Stiefkind überwiegend unterhält, darf

grundsätzlich der Wert der Arbeit nicht auber

Betracht gelassen werden, die» das Stiefkind dem

Stiefvater leistet.
¦ F. des 4. Rev.-Sen. II vorn 1. Oktober 1030.

IIa 0273 TP.

bi B"i dti Beurteilung, wer einem Kinde

(^ 1250 Abs. 2, ^ 1291 der Reichsversieherungs¬
ordnung) überwiegenden Unterhalt gewährt,
kommt es nur auf die» tatsächliche Gewährung,
nieht aber auf d rechtliche» Vei pflichtung
dazu an.

'

E. dea 9. Rev.-Sen. II vom 23. Oktobe»r 1030.

IIa 4788 30
.

3. A r be i t s v e r d ie n s \ i m Sinne des

§ 1260 RVO.

Die Erwerbslosenunterstützung und das

Krankengeld fallen nicht unter den Begrifl de*s

Arbeitsverdienstes im Sinne des $ 1260 dei
Re ic hsversie herungsordnung.

* F. des ¦). Rev.-Sen. II vom 12. Juni 1930.

II i 1151 30 </. vgl. AN. 30 S. IV 383 NV 3834,
I u.M. IM 28 S. 113 Nr. 41).

II. Krankenversicherung.
I. Zur Auslegung des if 313 Abs. I

RVO

Die Unterbringung in einei Heilanstalt im

Vuslande hebt den regelmäßigen Aufenthalt im

ande im Sinne de*s $ 313 Abs. 1 der Reichs-

rsicherungsordnung nicht auf, wenn sich

( h Art und Schv - Leidens nur um

en von vornherein lür eim bsehbare Ze»it

voi gesehenen Ausnahmezustand handelt.

E. des 2. Rev.-Sen. 11 vom 8. Oktober 1930.

Ha K. 268/30*.
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2. B e i e c hnung d e» s II a US g e I d e» s

(S 180 RVO).

Zuschlägt» zum Krankengeld gemäb $ 101

Abs. 1 der Reichsversieherungsordnung in d

Fassung der Notverordnung vom 20. Juli 1030

bleiben bei Berechnung eies Hausgelde»s aube»r

Ansatz.

Das Hausgeld beträgt daher regelmäbig
5 v. H. des Grundlohns. Nur für den Fall ein«

satzungsmäßigen Erhöhung des dem Versiehe

ten an sich zustehenden Krankengeldes bis aut

bO v. H. des Grundlohns nach $ 191 Abs. 2

a. a. O. erhöht sich das Hausgeld bis auf

30 v. H. des Grundlohns.

Hat der Versicherte zuschlagsberechtigte* An¬

gehörige, so darf der Gesamtbe»trag von Haus¬

geld und Zuschlag zum Hausgeld drei Viertel

des Grundlohns nicht übe isttagen (^ 104 Nr. 1

Satz 2 verbunden mit $ 191 Abs. 3 der Reichs¬

versieherungsordnung).
* E. des 2. Rev.-Sen. II vom 10. Oktober 1930.

IIa K. 571/301.

III. Unfallversicherung.

1. Zur Auslegung des $ 537 A b s. 1

Nr. 4b d e r RVO.

Hospize, dier wie Hotels oder ähnliche» Ein¬

richtungen, dem allgemeinen Reiseverkehr

dienen und dementsprechend Reisenden Unter¬

kunft und Verpflegung gegen Entgelt bieten,
sind auch dann keine Einrichtungen in der

freien Wohlfahrtspflege im Sinne des § 537

Abs. 1 Nr. 4b der Reichsversieherungsordnung,
wenn sie von einem Träger der freien Wohl¬

fahrtspflege oder als selbständige Unter¬

nehmungen zur Beschaffung von Geldmitteln

für wohlfahrtspfiegerise:he Zwecke betrieben

werden.
* E. des 2. Rek.-Sen. I vom IS. September 1930.

Ia 6988 302 (z. vgl. AN. 30 S. IV 419 Nr. 3S53,
EuM. Bd. 28 S. Nr. 1).

2. ZurAuslegungdes§ 550 l RVO.

Unter eine auf Grund des $ 5501 der Reichs¬

versieherungsordnung erlassene» Satzungs-

bestimmung einer Berufsgenossenschaft fallen

diejenigen Personen, d e zur Zeit des Unfalls

e»iner gesetzlichen oder nach de»m Gese»t/ zuge¬

lassenen Krankenkass als Versiche-rungs-

berechtigte rechtswirksam beigetreten waren,

auch dann nicht, wenn sich der Unfall während
der nach S 207 a. a. O. bestimmten Wartezeit

e»reignet hat. Pur die»se Personen trifft die Vor¬

aussetzung des $ 550 1 < . a. O. nicht ZU, dab sie*

zur Zeut des Unfalls nicht auf Grund dei

Reichsversichei ung gegen Krankheit versichert

sind.

* E. des 2. Rek.-Sen. I vom 28. Oktober 1930.

Ia 583W,

IV. Angestelltenversicherung.
1. Auslegung des Begriffs d e- r

Arbeitslosigkeit im Sinne des $ 397

AVG.

Ein Pensionsempfänger der nach seiner Ver¬

setzung in den Ruhestand eine Nebenbeschäfti¬

gung übernommen hat, wird bei Verlust die-^

Nebenbeschäftigung nicht arbeitslos im Sinn

d« $ 307 des Angestelltenversicherungs-
gesetze s

E. des 1. Rev.-Sen. 111 vom 24. September
1930. III. AV. ISO 291 (z. vgl. AN. 30 S. IV 442

Nr. 3868).
2. Keine S t e i g e r u n g s b e t r ä g e 1 ü r

nachentrichtete Beiträge gemäb

§ 13 AVG.
Für Beiträge», welche gemäb $ 18 des Ange-

stelltenversicherungsgesetzes für die* Zeit vom

1. August 1921 bis 31. Dezember 192:) in Reichs¬

mark nachentrichtet sind, sind Steigerungs¬
beträge nach $ 50 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes nicht zu gewähren.

* E. des 1. Rev.-Sen. III vom 10. September
1030. lila AV. 193 30« (z. vgl. AN. 30 S. IV 442

Nr. 3867).
3. B e 1 e c h n u n g des S t e i g e r u n g s -

b e t r a g e s im F a11 e d es § 384 AVG.

Ist die Wartezeit gemäfi $ 384 des Ange¬
st eiltenversichei ungsgese»tze»s abge»kürzt, so ist

der Berechnung des Steigerungsbetrages für die

abgekürzte Zeit nicht die eingezahlte Prämien¬

reserve, sondern der Betrag zugrunde zu legen,
der während der abgekürzten Zeit an Bei¬

trägen zu entrichten gewesen wäre.
* E. des 1. Rev.-Sen. 111 vom 24. September

1930. lila AV. 297/30*.

V. Knappschaftsversicherimg.
1. Zur Anwendung des § 6ö RKnGes.

Weibliche knappschaftliche Versicherte, denen

wegen Verheiratung Beiträge gemäß § 66 des

Reichsknappschaftsgesetzes und § 139 der

Satzung der Reichsknappschaft erstattet sind,
sind nicht berechtigt, Anerkennungsgebühren
zur Erhaltung von Anwartschaften aus den

nicht erstatteten Beiträgen zur Pensionsver¬

sicherung aus der Zeit bis zum 1. Juli 1926 zu

zahlen.
* E. des 3. Rev.-Sen. III vom 19. September

1930. lila Kn. 567 29* u. 583 30 (z. vgl. AN. 30

S. IV 443 Nr. 3870).
2. Anwendung von Sterbegeld

einer Ersatzkasse aui die Beihilfe»

z u d en Best a11 u ngsk os t e n.

Sterbegeld der Krankenversicherung im Sinne

des $ 34 Absatz 1 Nr. 5 des Reichsknappschafts-
geset/es und deshalb auf die Beihilfe zu den

Bestattungskosten anzurechnen ist auch das

Sterbegeld, welches ein bei einer nach $ 503 der

Reichsversieherungsordnung zugelassenen Er¬

satzkasse im unmittelbaren Anschluß an seine»

bei ihr bestehende, mit seinem Ausscheiden aus

der versicherungspflichtigen Beschäftigung bew¬

endete» Pflichtversicherung Weiterversicherter

von ihr beim lod seinei Ehefrau bezieht«
* E. des 2. Rev.-Sen. 111 vorn 16. August 1030.

III Kn. 74 20 (2. Vgh AN. 30 S. IV 443

Nr. 3869).
3. Zur Auslegung des $ 247 A b s.

RKn.Ges.
Sind Deckungsmittel zur Abkürzung d*

Wartezeit in dei Angestelltenversicherung ent¬

richtet, so können, sofern Pensionskassen-

beitri für diese Zeit nicht vorliegen, die hier¬

durch in dar Angest' ^Versicherung zurück¬

gelegten B gsmonate gemäfi $$ 122 Nr.

122a Nr. 1 dei Satzung der Reichsknappschaft
nicht als Beitragsmonate in dea Angestellten-
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pensionskasse nach 17 Abs 2 d«*s Reichs¬

knappschaftsgesetzes angei echnel wei dea».
1 I:. des * Rev.-Sen. III vom 19, September

1930. lila Kn. 407 30» (z. vgl AN. 30 S. IV 440

Ni »72).
4. Zur Auslegung des £ 247 Abs. 1

RKn.Ges.

Leistungen allgemeiner Abteilungen früherer

Knappsehaftsve_ eine ir Mitglieder, die» be»i

ihnen als Angestellte ' chert waren, sind als

am 1. Juli 1926 laufende Le-istungen de-r Ange-
stelltenjM-nsionsk im Sinne de»s $ 247 Abs. 1

des Reichsknappschaftsgesetzes anzusehen,
wenn eine be»sonaere Abteilung für Beamte in

der Pensionskasse nicht bestanden hat und der

allgemeinen Abteilung regelmäßig Angestellt»
aut (irund der Versichcrungspflicht oder fi

willigen Beitrittsrechts angehört haben.
* E. des 3. Rev.-Sem. (Knappsch.-Sen.) III von

19. September 1930. lila Kn. 199 30' (z. v

AN. 30 S.IV 444 Nr. 3871).

VI Verfahren.

Frist des § 1602 Abs. 2 RVO.

In den Fällen des $ 1692 Abs. 2 der Reichs

rsicherungsordnung beträgt die Frist für dei

Antrag auf mündliche Verhandlung einei

Monat..

* E. des 1. Rek.-Sen. I vom 3. Oktober 1930

Ia 6400 291 (z. vgl. AN. 1930 S. IV 460 Nr. 3890)

JAUFGABEN UND LÖSUNGEN

Unsere heutigen Aufgaben beschäftigen sich

werden in de»r nächsten Nummer veröffentlicht.

I. Aulgabe.
Da- Allgemeine < ortskrankenkasse Niederhof

erhielt voa e-ine-m ihrer Arbeitgeber folgendes
Schreiben:

,,I)a ich bestrebt bin, elie mir auferlegten
Meldepflichten pünktlich zu erfüllen, bitte ich

um Auskunft, an welchem Tage» ich spätestens
elie Anmehlung zu erstatten habe, wenn ich

a) einem versicherungspflichtigen Beschäftigten
am Montag, elem 15, Dezember 1930, einstellt

b) einen versicherungspflichtigen Beschäftigten
am Sonnabenel, dem 20. Dezember 1930, einstelle,

c) eine»n versicherungspflichtigen Beschäftigten
am Montag, dem 22. Dezember 1930, einstelle

Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung, wann elit»

Abmeleiung spätestens im Besitz eler Krnnken-
kasse sc»in muß, wenn ich an den genannten
lagen einen Be»schäftigten entlassen sollte*.

Außerdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sit»

mir die gesetzlichen Bestimmungen näher be¬
zeichnen würden« <he meine Meldepflichten und
elie» in den ve)rlie»ge»nden Fällen zu beachtenden
Meldefristen regeln.'4
Die Krankenkasse wollte» zuerst kurzerhand

elem Arbt»itge»be»r antworten, elab er die» Mel¬
dungen binnen dre*i Tagen nach de»m Beginn
oder Ende der Beschäftigung <§ 317 RVO.) e*r-

statten müsse, Als sit- abe»r ehe- einzelnen Tau-
naher betrachtete, erkannte Me» bald, dab si-

ihm eine andeue Antwort geben müßt»

Frage: Wie» mub dit- Antwort aut die Fragen
des Arbeitgebers lauten?

2. Aufgabe.
Frida Lustig hatte nach ihrer Entlassung aua

eler Schule am 18. September 1930 ihi»* eistt»

Beschäftigung als Botin in einer Schuhfabrik

aufgenommen. Nachdem sie volle sechs Wochen
ihl Tätigkeit ausgeübt hatte, wurde sie am

29. OktoU»r wegen Arbeitsmangel entl n.

Während de»r Fi werhslosigkeit erkrankte am

IS. November plötzlich an eine»r Grippe Sie
ersuchte deshalb die Krankenk

,

ihr die er¬

forderliche Krankenhilfe zu gewähren. lhn»n

Antrag Stützte sn» aut den § 214 RVO. und ehe

entsprechende Bestimmung der Kassensatzung.

mit de»r Berechnung der Fristen. Die Lösungen
Die Schriftleitung.

Da sie» sechs Wochen Kasse»nmitglied gewese
und die» Erkrankung innerhalb der Dreiwochen-

trist eingetreten ist, gewährte ihr die Kranken¬

kasse bis zum 30. November elie beantragte
Unterstützung. Anläßlich einer Revision durch

die Aufsichtsbenörele wurde diese Unterstützung
beanstandet. Der Revisionsbeamte erklärte der

Kasse, daß die erwerbslos Erkrankte überhaupt
keine Unterstützung erhalten durfte, weil die

gese»tzlichen Voraussetzungen zur Gewährung
der Krankenhilfe nicht erfüllt waren. Die Kran¬

kenkasse ist entgegengesetzter Ansicht. Sie*

vertritt elie» Auffassung, daß sowohl der An¬

spruch der erwerbslos Erkrankten als auch dit

Unterstützung der Kasse durchaus begründet
gewe»se»n sei und durch die gesetzlichen Bestim¬

mungen gestützt werde, möchte aber gern noch

die Meinung einer anderen Stelle hören.

Frage: Stand eler erwerbslos Erkrankten ein

Anspruch auf die Regelleistungen der Kasse zu'

3. Aufgabe.
Frau Rüstig wurde am Montag, dem 11. August

1930, entbunden. Sie beantragte infolgedessen
bei der Betriebskrankenkasse eler Firma Lauter¬
born, der sie als Mitglieel angehörte, die Ge¬

währung eler We>chenhilfe. Der mit eler Friedi¬

gung eler Kasse»ngeschäfte beauftragte Buch¬
halter eler Be»trie»bskrankenkasse war erkrankt.
sein Stellvertreter, eler sich noch nie auf diesen

Gebiet betätigt hatte, gab sich redliche Müh
dit» in elem $ 10oa enthaltenen Fristbestimmun¬
den richtig anzuwenden. Er ist sich aber nicht

sicher, ob seine Auffassung darüber zutreffen«

ist unel will nun wissen

•1. bis zu welchem Ta die letzten zwei Jahn

zurückreichen, in denen die Versicherte zehi

Monate hindurch versichert sein mußte,
2. bis zu welchem Tage das letzte Jahr zurück-

i eicht, in dem eine mindestens sechsmonatig

Versicherung bestanden haben mub,
3. aus wieviel Tagen die zehn und sech*-

Monatt» best* hen müssen,
4. tür wieviel Tage das Wochengeld nacl

S 196a Abs. 1 Ziffer 3 zu zahlen ist,
und welche Fristbestimmungen zur Berechnui
die Fristen hilfsweise heranzuziehen sind.

Verantwortlicher Schriftleiter: Josef Aman. — Verleg des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban).
Druck: Vorwärts Buchdruckerei Paul Singer & Co. — Sämtlich in Berlin.



Gelegene ffodjfötöimg bktü Ott 3Ö21.
öuccf) die Joct&Üöungefrfjctftcn fut Sngefteltt* in 6er ^ojiotoecfid)erung

? i o lj c t [inb * t f tf) i e n c n :

$tft 1: 5)1* «Sntrolrflang btt _&canfenoetfi<f>ecnng in Dentf&tanb. *33on 3nÜu» <S©t)n, Q3ee-

a>a(tung»biceftoc bec J__\©_Ä.Ä. bec Gtabt 33ecUn. Peel» 0,40 3t_32t., füc Dll^t-

mitgUebet 0,80 __K_D2l.

$>tjt 2: S>lt Q3erfi?t.ci ungop/Uct)* in bec -Äranfenoctfl&etung. Q3on __X. ©ruber, Q3ecn>altnug»-
btteftoc bec _Ä<£»^51. ffic ben <Z_>ecu>a.tnug»be3icf XI bec ötabt Q5ecUu, 9ecÜn-

*S&onebecg. (<2tfrf>eiut beranärf)ft in Oteuauflage.)
&eft 3: 5>le _-Xegeltciftungen in bet ,Äcaufeuoecfltfcecuug. Q3on. <5nlitt» CEofrn, *33»ctDa(luug»-

blceftoc bec ÄOÄÄ. bec <3tabt3_5ee(in. Peel» 0,50 S^IBt., ffic Dll^tmiigliebec 1 __X_32L

&eft 4: *£>ie bentf&e *oo3ia_oetjiu)etung nnb -fütfotge. Q3on <St)ttjHan .Sitalf tr, JD_ftannt>einu

(«Srfri)eiut bjn_nätj)fl in Dteuaufiage.)
$eft 5: 5>ie TBot^cntjilfe nnb *5amUlen-<20o^enf)Ufe in bec .Ätaufeuoeefl&ecuug. *33on <3ntln_»

<Sot.n, 'öerroaitnngeblceftoc bec ___*©,&_&. bec Gtabt -SecÜn. Dteuaufiage. Peel»
0,60 _X_02t., ffic Otl^tmltgilebec 1,20 __X__m.

$efi 6: £)le'X*ecflg)ecttng»becetf>ttgnng. 'Son :_X. ©tu bet, \33etu>aituugsbiteftot bec &.&SISI.

ffic beuQ3ecToaltung»be3lcf XI bec ©tabt33etllu, 35ec(ln-*3gone6ecg. Ptei» 0,50 ___K_£ßL,

ffic _3ti<f>tmiigaebet J __X_02L

$eft 7: 5>lc -CQlelbeootfStiften be» stoelten <33ut£)eß bec __Xel_&»oetfl&ecung»otbunng. *33on

©. QBafecoife, ^nceanblceftoc bec Ä€>_S*.Ä. bec Stobt 9_5«eiin. Peel» 0,60 ___H_02t.,

ffic Dll^tmitgÜebet 1,20 0C_02L

$eft 8: _3?tef)ttctjrnugen tn bec _5&tanfenoecftcf)ecung, fonjtige Q3ejHmn_ungen. gemeinfame *33oc-

f(t>tiften, befonbece <33ecnf»3n>eige. Q3on Ouilae So^n, Q3etu>aitung»blteftot bec

Ä©,Ä_&. bec Gtabt 93eclin. Dteuaufiage. Peel» 0,70 __X_Oöt., ffic DttetmÜgllebee
1,40 3*32t.

$)tft 9: Ätbeltolofenoetfldjetung nnb Slraufenfäffen. Q3on ©ujiao <23af eu>i&, Q3nceanbiccftoc

bec Ä©.Ä_Ä. bec ©tobt Petita. Dteuaufiage. Peel» 0,90 D*vi_BL, ffic Dtl£t-
mitgüebec 1,80 DtJSOt.

$>tjt 10: 5)le __Dut^)fät)tuug bec 2infa(_oetfltf)*tung mit Hntetftü^ung bec -Ätanfenfäffen unb bie

Dtegeiung bec <Stfat>anfprücf>e. Q3on *£)etmann Slbfyn, ^3etn>aitnng»blteftot bec

ÄOÄil DteuföUn. (€tfrf>eint betnnädjjr tn Dteuaufiage.)
$>tft 11: 3)te __Xei^«fnappfa3aft, U>c 'Äecben nnb Qöefen. *33on ©eotg *23i^raann, SMtefiot bec

D-tel£»fuappf&aft 3n QSeeiln. Peel» 0,50 DtDR., ffic Dtl&tmltglteber 1 Dt-OR.

&eft 12: 5)a» Q3etflrf)etnng«tDefeu In feinet (Sntrolcflung mit befonbetec *33ecncfftct)ttgnng bec

€5o3ta{©etfl<t>etung. Q3en $ataib oon QBa(b_.eim, 5)lpl.-Q3etfi^>etung»t.etftänbiget.
Peel» 0,60 DtDJt., fuc Dti»i>t.uitgliebec 1,20 DfcSQt.

$efi 13: SJegtlffe bec Ätaufenoetflrr.etung. Q3on 5rtö ©ftaft, bettln. Peel» 0,70 5X_2_2l.,

ffic _Jfltr^tmltg(Ubec 1,40 __X_3JL

$eft14: 5>a» Q3ecfat)cen tn bec €5o3ia(oetfttt>ecung. *X5on 2Dttul*letla(tat oon ©etbetn,
bettln. Ptei» 0,70 0*t_33L, ffic mi^tmltgllebec 1,40 £X_SDft

s&eft )5: S)a» 5Xficfgtfff»ce4)t bec ?öojialoetflt^etungöttäget Im *0^at>men be» $)aftpfll(£)tfi&tsß.
*25on __Xe(t>t»aun5att 5>c. fuc. «cnfi *£effmaun, ^eciln. PceU 0,60 3<_32l., ffic _3tir&t-
mltgitebec f ,20 __X_OQfl.

$eft 16: 5)as Q3ett)ütntö bec -Äcanfenfäffen 3u Äecsteu, 3«bnät3ten, 3ö5«t'rf)nl^eco uf°>- ^3on

*_Xeglecung»blteftoc 5>t. *$affenjtetn, ©tetttn. Peel» 0,60 _Dt___BL, ffic Oli^t-
mitgtiebec 1,20 SK_D2L

$eft 17: 5)ao ^3ettrag»toefen bec -Ätanfenfaffen. Q3on ©nftao <2_3afetDi&, ^9uteanbiccftot bet

Ä©.<lil. bet Gtabt bettln. Ptei» 0,80 Ol_02l., fut __5li^tmltgilebec 1,60 DISH.

$>tft )&: 5)le $eUbitt)anb(ung bec Q3ecfotgungsbete^tigten butri) ble^tanfenfaffen nnb 2^et3te.
15on ®et)i.tmtat 5)r. $etmann ©rf)ut3, 5)lreftoc be» _&auptoetfocgnng»arat» ^ötcolau.

Ptei» 0,80 5_X_0_rt., ffit Dli^tmltgÜebet 1,60 Ot_02l.

$eft J9: 5)te ^tanfenauffld)t. *Bon Äibett ^5cut>n», Ängefleütec bec Ä©Ä_5l. 95ce»lau, unb

$)t. meb. (£ac( Qacob», Q5ettcauen»ac3t bec Ä©_Ä.Ä. Q5teetau. Ptet» 0,60 _{R__EI.,

ffit 0lln)traltgliebet 1,20 £R03t.

$eft20: 5>ie ÄngeileÜtenoetflcfbetung. Q3on Ätt&ut 2t>an, ÄbteKungsteitec bet bec Ä©^J_Ä.

^eip3»fl. Peel» 0,80 *_X__m., fuc __Jllt_5tmltgaebec 1,60 9COlt.

$>t\t 2): 5)le cBe3iuf>ungen bec (totalen Q3etfitf)etnng 3ut öffenttt<f>en *5ötfotge. Q5on ^t1*01*'^)
Äleel», ^ütgetmetjlet In Äf&et»leben. PceU 0,80__X_DJfl., füc __Xle|)tmltgt.) ,60 ÜX_331.

*35et (Stnjclbeftctlnngen 1(1 bet 'Settag 3U3üg(icf. 20 Pf. füc Pocto nnb Q3etpacfnng in

'Stiefmatfen obet auf Pojlfrf>ecffonto bettln 1)931 («Smti *7_0no_»ec> oott>et ein3nfenben.
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